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1. Einleitung 

Immer mehr lesbische Paare erfüllen sich den Wunsch eines in die gemeinsame Bezie-

hung geborenen Kindes mit Hilfe einer Samenspende (Thorn, 2010, S.73). In den USA 

wird aufgrund des enormen Anstiegs dieser Form der Familiengründung bereits von 

einem „lesbischen Babyboom“ (Patterson, 1994, zit. n. Green & Thorn, 2015, S.49) 

gesprochen. In Deutschland dagegen wird weder die Verbreitung dieser Familienform 

erfasst (Thorn & Hilbig-Lugani, 2016, S.217), noch existieren exakte Zahlen darüber, 

wie viele Kinder generell bei gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen (Rupp & Dürn-

berger, 2010, S.61f.). Als erstmalig repräsentativ werden aber die Ergebnisse der Studie 

des Bundesjustizministeriums aus dem Jahr 2009 angesehen, welche sich insbesondere 

auf Eingetragene Lebenspartnerschaften (ELP) konzentrieren (Gerlach, 2010, S.359). 

Aus der Studie geht hervor, dass in den Jahren 2007/2008 mindestens 2200 Kinder in 

ELP aufwuchsen, von denen beinahe gleich viele Kinder in die homosexuelle Bezie-

hung hineingeboren wurden (45%)
1
, wie aus vorherigen heterosexuellen Partnerschaften 

entstanden sind (44%) (ebd.). Hier zeichnet sich nach Rupp und Dürnberger (2010, 

S.70f.) ein Wandel ab, da in der Vergangenheit die letztgenannte Gruppe deutlich do-

minierte. Thorn und Hilbig-Lugani (2016, S.217) stellen darüber hinaus fest, dass der 

Beratungsbedarf zum Thema Samenspende seitens lesbischer Paare in den vergangenen 

Jahren deutlich gestiegen ist, genauso wie das Angebot an Ratgebern und anderen Ver-

öffentlichungen sowie an Foren im Internet zu diesem Thema. Daraus wird geschlossen, 

dass auch hierzulande diese Form der Familienbildung immer größere Bedeutung er-

fährt.           

 Damit einhergehend nehmen Rupp und Dürnberger (2010, S.61) vermehrt Dis-

kussionen über die Rechtsstellung der Familienmitglieder wahr. Dies hängt damit zu-

sammen, dass die Lebenspartnerin
2
 der leiblichen Mutter des ‚Spenderkindes‘3

 nach der 

Geburt nicht automatisch als Elternteil im Rechtssinn gilt (Schumann, 2015, S.10). Um 

die rechtliche Anerkennung als zweite Mutter zu erhalten, muss sie zunächst ein Stief-

kindadoptionsverfahren durchlaufen – genauso wie ein Stiefvater, der das Kind seiner 

Partnerin, welches aus einer früheren Beziehung stammt, adoptieren möchte (Jansen et 

                                                           
1
 Bei dieser Gruppe handelt sich überwiegend um Familien, die aus zwei lesbischen Frauen und einem 

durch Samenspende gezeugten Kind bestehen (Rupp, 2010, S.10). 
2
 Die Begrifflichkeiten „Lebenspartnerin“/„Lebenspartnerschaft“ beziehen sich im Kontext dieser Arbeit 

stets auf das Rechtsinstitut der ELP. 
3
 Der hier verwendete Begriff ‚Spenderkind/er‘ wurde in Anlehnung an den Verein „Spenderkinder“ 

gewählt, welcher von Menschen, die mittels Samenspende gezeugt wurden und bei denen „genetische und 
soziale Elternschaft gezielt von der Geburt an auseinanderfallen“, gegründet wurde (Spenderkinder, o.J.).
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al., 2014, S.106). Im Gegensatz dazu wird bei verheirateten Paaren der Ehemann einem 

durch Samenspende gezeugten Kind abstammungsrechtlich automatisch als Vater zuge-

ordnet, selbst wenn keine biologische Verwandtschaft besteht (Wapler, 2010, S.119). 

Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Ungleichbehandlung wird von Lesbenverbän-

den sowie in juristischen und politischen Debatten häufig ein Reformbedarf dahinge-

hend gesehen, dass eine Gleichstellung mit den verheirateten Paaren, die denselben 

Weg der Familiengründung wählen, erfolgen sollte (Herbertz-Floßdorf, 2010, S.23; 

Schumann, 2015, S.16; Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs.18/7655 vom 24.02.2016, S.2). 

Dagegen existieren seitens der Adoptionsvermittlungsstellen (AVS), die mit der Stief-

kindadoption (SKA) in ihrer beruflichen Praxis betraut sind, diesbezüglich keine offizi-

ellen Stellungnahmen. Deshalb werden in der vorliegenden qualitativen Studie gezielt 

Mitarbeiter*innen von AVS zu ihren Einschätzungen befragt. Die untersuchungsleiten-

de Frage hierbei ist, inwieweit die SKA, so wie sie aktuell rechtlich gestaltet wird, der 

spezifischen Lebenssituation der Lebenspartnerinnen gerecht wird.   

 Einleitend dazu werden zunächst die relevanten theoretischen Grundlagen erläu-

tert. Die Gliederung der Arbeit ist dabei angelehnt an die Perspektive der Lebenspartne-

rinnen, d.h., dass zu Beginn die rechtliche Situation dieser vor und nach Erlass des Ge-

setzes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (kurz: Lebenspartnerschaftsgesetz – 

LPartG) vorgestellt wird. Daraufhin wird auf den Ablauf der Samenspende eingegan-

gen, wobei eine Differenzierung zwischen dem privaten und medizinischen Kontext 

stattfindet. Anschließend wird die rechtliche Situation aller Beteiligten nach Geburt des 

Kindes erläutert. Thematisch daran anknüpfend folgt im vierten Kapitel ein Vergleich 

zwischen der SKA in ehelichen Stieffamilien und lesbischen Lebenspartnerschaften, da 

diese beiden Zielgruppen vor dem Gesetz gleichbehandelt werden. Dabei werden, nach-

dem der Begriff der SKA erläutert wurde, im Einzelnen die Lebenssituationen dieser 

beiden Zielgruppen sowie deren Gründe für die Beantragung der SKA gegenübergestellt 

und der Ablauf des Verfahrens und die Rolle der AVS dargelegt. Zum Abschluss des 

theoretischen Teils werden Forderungen zu Alternativen zur SKA in lesbischen Leben-

spartnerschaften aufgezeigt, da auch in den Interviews von den Expert*innen zu diesem 

Thema Stellung bezogen wird. Vor diesem Hintergrund wird im fünften Kapitel, wel-

ches sich mit dem Forschungsdesign befasst, genauer die hier angewandte Methode der 

Expert*inneninterviews beschrieben. Zudem wird die Auswertungsmethode erläutert, 

bevor im Fazit dann die Kernaussagen zusammengefasst und die eingangs gestellte For-

schungsfrage beantwortet wird.  
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2. Rechtliche Situation homosexueller Paare auf Grundlage 

 des Lebenspartnerschaftsgesetz 

Bevor die Rechtssituation vor dem Hintergrund des LPartG beleuchtet wird, soll zu-

nächst ein kurzer Überblick über die Entstehungs- sowie Entwicklungsgeschichte des 

Gesetzes gegeben werden.         

 Vor Inkrafttreten des LPartG blieb gleichgeschlechtlichen Paaren die Absiche-

rung ihrer Partnerschaft in Form der Ehe oder eines eheähnlichen Instituts verwehrt 

(Dittberner, 2004, S.45). Damit verbunden waren beispielsweise Benachteiligungen im 

Einkommenssteuer-, Erb-, Kindschafts-, oder Sozialrecht. Ab circa 1989 wurden dage-

gen in vielen anderen europäischen Ländern rechtliche Grundlagen für das Zusammen-

leben der gleichgeschlechtlichen Paare geschaffen, was die Forderungen hiernach auch 

in Deutschland verstärkte (ebd., S.51). Die „Aktion Standesamt“ im Jahr 1992, bei der 

über 200 homosexuelle Paare die Anmeldung zur Eheschließung beantragten, beflügelte 

diese Diskussionen aufgrund ihrer hohen Medienwirksamkeit zusätzlich (Wölfl, 2004, 

S.212 ff.). Die daraufhin eingebrachten Gesetzesentwürfe wurden von der damals kon-

servativen Regierung jedoch nicht verabschiedet (Dittberner, 2004, S.52).  

 Nachdem das Europäische Parlament mit steigendem Nachdruck die Beseitigung 

von Diskriminierungen homosexueller Menschen forderte und im Jahr 1998 ein Regie-

rungswechsel erfolgte, konnte am 04.07.2000 ein Entwurf für ein umfassendes Gesetz 

veröffentlicht werden (Wölfl, 2004, S.224 ff.). Da abzusehen war, dass das Gesetz in 

dieser Form im damals mehrheitlich konservativ geprägten Bundesrat nicht durchzuset-

zen wäre, verabschiedete der Bundestag am 01.08.2001 lediglich einen Teil des geplan-

ten Vorhabens mit dem LPartG (ebd., S.228). Es hatte zum Ziel, die Diskriminierung 

homosexueller Paare weiter zu reduzieren und gleichzeitig erstmalig ein gesichertes 

Rechtsinstitut zur Anerkennung des dauerhaften Zusammenlebens der Paare zu schaffen 

(Müller-Götzmann, 2009, S.117f.). Bei dieser Kompromisslösung wurde jedoch be-

wusst von einer zu großen Annäherung des Gesetzes an die Ehe abgesehen, um weiterer 

Kritik der Opposition im Hinblick auf den in Art. 6 Abs. 1 GG verankerten Schutz der 

Ehe vorzubeugen (ebd., S.118). In erster Linie waren nun mit einer ELP die Pflichten 

einer Ehe verbunden, nicht jedoch dieselben Rechte (Gerlach, 2010, S. 116). 

 Die politische Diskussion erreichte ihren Höhepunkt, als mehrere von der 

CDU/CSU regierte Bundesländer das Bundesverfassungsgericht mit dem Antrag auf 

Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes anriefen (Müller-Götzmann, 2009, 

S.125). Dieses stellte mit Urteil vom 17.07.2002 (BVerfGE, 1 BvR 1, 2/01) aber die 
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Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz fest.       

 Bestärkt durch diese Entscheidung konnte vom Gesetzgeber unter anderem das 

„Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts“ zum 01.01.2005 in Kraft 

gesetzt werden und so eine weitere Annäherung an die Rechtsform der Ehe erzielt wer-

den (Müller-Götzmann, 2009, S.131). Besonders zu erwähnen ist die Ergänzung des § 9 

LPartG um Abs. 7 S. 1, in dem festgelegt ist, dass „ein Lebenspartner ein Kind seines 

Lebenspartners allein annehmen kann“. Diese Öffnung der Möglichkeit der SKA im 

Rahmen von Lebenspartnerschaften stellte vor allem für jene Paare eine relevante Än-

derung dar, welche ein Kind mittels Samenspende gezeugt hatten (Müller-Götzmann, 

2009, S. 170).           

 Im Laufe der Jahre folgten zahlreiche weitere Änderungen, sodass die Lebens-

partnerschaft heute weitestgehend mit der Ehe gleichgestellt ist (LSVD, o. J.). Lediglich 

im Adoptions- und Abstammungsrecht sind Benachteiligungen bestehen geblieben. So 

dürfen Lebenspartner*innen nach geltendem Recht ein fremdes Kind nicht gemein-

schaftlich adoptieren. Die Benachteiligung im Abstammungsrecht ist Gegenstand dieser 

Arbeit und wird daher im weiteren Verlauf genauer erläutert.    

 Bevor darauf eingegangen wird, folgt zunächst ein Überblick über den Weg der 

Familiengründung durch Samenspende, da diese die Ausgangslage für die rechtliche 

Situation darstellt.  

3. Familiengründung durch Samenspende in lesbischen Le-

 benspartnerschaften  

Die Samenspende gilt in Deutschland seit circa 20 Jahren als legale Form der künstli-

chen Befruchtung (Jansen et al., 2014, S.39). Lesbische Paare, die sich so ihren Kin-

derwunsch erfüllen möchten, stehen zunächst vor einigen zentralen Entscheidungen. 

Grundsätzlich besteht die Wahl zwischen einer Samenspende aus einer Samenbank oder 

einer privaten Samenspende.
4
 Diese beiden Formen sowie die weiteren Ausgestal-

tungsmöglichkeiten, die sich jeweils ergeben, werden im Folgenden dargestellt. 

3.1 Samenbanken 

Zunächst werden einige grundlegende Informationen über die Samenspende aus einer 

Samenbank vorgestellt. Dabei werden sowohl allgemeine Rahmenbedingungen be-

                                                           
4
 Darüber hinaus existieren auch Fälle, in denen sich die Lebenspartnerinnen für den Weg des Ge-

schlechtsverkehrs mit einem Mann entscheiden. Da es sich hierbei jedoch um Ausnahmen handelt (Rupp 

& Dürnberger, 2010, S.73) wird auf diese Form der „Samenspende“ nicht detaillierter eingegangen.  
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schrieben, als auch erläutert, wieso der Zugang für lesbische Paare zu Samenbanken 

erschwert ist.  

3.1.1 Zugang und Rahmenbedingungen 

Es gibt unterschiedliche Arten von Samenbanken. Jansen et al. (2014, S.52) beschrei-

ben, dass Samenbanken und reproduktionsmedizinische Zentren existieren, in denen die 

Insemination direkt durchgeführt wird. Dabei wird der Samen von den Ärzt*innen „in 

die Gebärmutter eingespült“ (ebd., S.55). Andere Samenbanken dagegen bieten ledig-

lich den Versand an gynäkologische Praxen an (ebd., S.52; Lehmann, 2005, S.52). In 

diesem Fall müssen die Interessentinnen eine Praxis ausfindig machen, die die Samen-

spende für sie annimmt. Die Insemination kann dann durch den/die Gynäkolog*in oder 

aber eigenständig durch die Frau umgesetzt werden, so Jansen et al. (2014, S.52). Eine 

Samenspende, die von einer dritten Person stammt, welche nicht in einer Ehe oder Be-

ziehung mit der Mutter lebt – wie es auch bei den Lebenspartnerinnen der Fall ist - wird 

als „heterologe“ oder „donogene“ Insemination bezeichnet (Gerlach, 2010, S.46; BÄK, 

2006, S.1394).          

 Die gespendeten Samenzellen werden in Samenbanken eingefroren und sechs 

Monate gelagert, bevor sie verwendet werden (Lehmann, 2005, S.52). Dabei werden nur 

Männer zur Samenspende zugelassen, welche zwischen 18 und 40 Jahren alt sind, nega-

tiv auf Infektionskrankheiten getestet wurden und in deren Familien keine chronischen 

und bekannt vererbbaren Krankheiten oder psychische Erkrankungen vorliegen (BZgA, 

2015). Voraussetzung für den Erhalt einer Samenspende ist meistens, dass die Frau ein 

Alter von 40-45 Jahren nicht überschritten hat (Lehmann, 2005, S.49). In der Regel ge-

hört auch ein Informationsgespräch zum Ablauf, bei dem gesundheitliche Aspekte sei-

tens der Frau abgefragt und deren Gründe für den Weg der Samenspende thematisiert 

werden (ebd., S.52). Der Samenspender erhält keine Kenntnis darüber, an wen seine 

Samen weiter gegeben wird, und genauso wird sein Name der Frau, die seine Samen 

erhält, nicht mitgeteilt (Jansen et al., 2014, S.39). Möglich ist es in Deutschland aller-

dings häufig, Präferenzen bezüglich „Haar- und Augenfarbe, Größe, Gewicht, Bil-

dungsstand sowie Blutgruppe“ zu äußern (BZgA, 2015). Die Kosten für eine Insemina-

tion unterscheiden sich je nach Leistungsspektrum von Samenbank zu Samenbank  

(Lehmann, 2005, S.53). Im Schnitt muss nach Herbertz-Floßdorf (2015, S.52) in 

Deutschland mit einem Betrag zwischen 2500 und 5000 Euro gerechnet werden, im 

Ausland zwischen 4000 und 10.000 Euro (ebd., S. 55). Die gesetzlichen Krankenkassen 

beteiligen sich bei Lebenspartnerinnen an diesen Kosten nicht (ebd., S.42).  
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 In Deutschland ist der Zugang zu Samenbanken für Lebenspartnerinnen deutlich 

erschwert. Offiziell steht dieser Weg nur verheirateten Paaren offen. In den „(Muster-)-

Richtlinien zur assistierten Reproduktion“ der Bundesärztekammer wird herausgestellt, 

dass „(…) eine heterologe Insemination zurzeit bei Frauen ausgeschlossen [wird], die in 

keiner Partnerschaft oder in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben“ (BÄK, 

2006, S.1400). Begründet wird dies mit der Aussage, dass dem Spenderkind eine „(…) 

stabile Beziehung zu beiden Elternteilen [zugesichert werden muss]“ (ebd.). Dieser 

Hinweis bezieht sich auf die unsichere rechtliche Situation, die bis zum Ausspruch der 

SKA in Lebenspartnerschaften besteht, da bis zu diesem Zeitpunkt das Kind, anders als 

bei heterosexuellen Eheleuten, nur einen rechtlichen Elternteil hat (Jansen et al., 2014, 

S.40). Dahinter verbirgt sich die Sorge der Samenbanken, bzw. der behandelnden 

Ärzt*innen, an Stelle des Samenspenders auf Unterhaltsansprüche verklagt werden zu 

können (ebd., S.40f.). Im Gegensatz dazu ist für die Fälle, in denen verheiratete Paare 

für eine Insemination einvernehmlich eine Samenbank in Anspruch nehmen, in § 1600 

Abs. 5 BGB geregelt, dass diese die Vaterschaft nicht anfechten können. Damit ist der 

Samenspender vor Regressansprüchen geschützt.      

 Zu beachten ist allerdings, dass die Richtlinien nicht bindend sind (Jansen et al, 

2014, S.40; Schön, 2010, S.11), sondern lediglich einen Orientierungscharakter aufwei-

sen (Helms, 2010, S.45). Stattdessen ist nach geltendem Recht für die Ärzt*innen aus-

schlaggebend, welche Regelungen von den jeweiligen Landesärztekammern der Regio-

nen, in denen sie tätig sind, übernommen werden (Jansen et al., 2014, S.40). Recher-

chen des Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V. (LSVD) aus dem Jahr 

2011 ergaben, dass in keiner dieser Richtlinien der Landesärztekammern in Deutschland 

die Unterstützung von Lebenspartnerinnen bei der Insemination ausdrücklich verboten 

ist (ebd.).          

 Grundsätzlich liegt es im Ermessen der Mediziner*innen zu entscheiden, was sie 

ethisch vertreten können (ebd.), wobei die Meinungen hier nach Rütz (2008, S.62) aus-

einandergehen. Schön spricht von einer „rechtlichen Grauzone“ (2010, S.11) und ver-

mutet, dass viele Ärzt*innen der Empfehlung, keine lesbischen Paare zu behandeln, 

folgen, da sie befürchten, ihre Zulassung zu gefährden.    

 Diese eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten der lesbischen Paare zu deutschen 

Samenbanken führt dazu, dass einige Lebenspartnerinnen den Samen von ausländischen 

Samenbanken beziehen (Thorn & Hilbig-Lugani, 2016, S.217). Herbertz-Floßdorf 

(2015, S.26) beschreibt, dass insbesondere niederländische und dänische Samenbanken 

häufig gewählt werden, da diese auch ausdrücklich lesbische Paare als Zielgruppe an-
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sprechen. In den Niederlanden besteht der Vorteil, dass die Samenbanken und Spender 

rechtlich klar vor Unterhaltsforderungen geschützt sind.  

3.1.2 Auswahl des Samenspenders 

Die Gründe für die Entscheidung der Frauen, den Samen über eine Samenbank zu be-

ziehen, sind individuell unterschiedlich. Auch wenn ein hoher finanzieller Aufwand 

getätigt werden muss und der Zugang eingeschränkt ist, bietet die Insemination mit Sa-

men aus einer Samenbank den Lebenspartnerinnen einige Vorteile: Sie haben die Ge-

wissheit, dass der Spender vor der Befruchtung auf übertragbare Krankheiten untersucht 

wurde und der Samen speziell aufbereitet wurde (Lehmann, 2005, S.52). Außerdem 

kann es im Interesse der Lebenspartnerinnen liegen, auszuschließen, dass der Samen-

spender sich an der Erziehung beteiligen möchte (Müller-Götzmann, 2009, S.314). 

Dadurch, so Gerlach (2010, S.42f.), werden eventuelle familienrechtliche Streitigkeiten 

vermieden und die Position der Co-Mutter
5
 als zweiter Elternteil klar definiert.  

 Ist die generelle Entscheidung für die Samenspende über eine Samenbank ge-

troffen, stehen die Lebenspartnerinnen vor der Wahl der Art des Spenders. Grundsätz-

lich wird im Zusammenhang mit Samenbanken zwischen sogenannten „Yes-Spendern“ 

und „No-Spendern“ unterschieden (Bergold & Rupp, 2011, S.123). Einen Yes-Spender 

zeichnet aus, dass er sich dazu bereit erklärt, dass die durch ihn gezeugten Kinder Aus-

kunft über seine Identität erhalten können (Jansen et al., 2014, S.52). In der Literatur 

wird mehrheitlich festgestellt, dass diese Möglichkeit den Spenderkindern ab einem 

Alter von 18 Jahren zusteht (ebd.; Gerlach, 2010, S.42; Bergold & Rupp, 2011, S.123). 

Vereinzelt ist allerdings auch von einer Grenze von 16 Jahren die Rede (Scheib & Has-

tings, 2010, S.291). Die meisten deutschen Samenbanken bieten mittlerweile lediglich 

Spendersamen von Yes-Spendern zum Erwerb an, da nur dieses Vorgehen vereinbar mit 

dem Recht auf Kenntnis der Abstammung eines jeden Kindes erscheint (Wapler, 2010, 

S.145f.). Auf dieses Recht und die damit zusammenhängenden Problematiken wird ge-

nauer im Kapitel 3.3.3 eingegangen. Bergold und Rupp (2011, S.123) erörtern, dass 

Paare, die sich für einen Yes-Spender entscheiden, es in der Regel als wichtig für die 

Entwicklung des Kindes ansehen, seinen Erzeuger kennenzulernen.   

 Dagegen bewahren No-Spender ihre Anonymität in jedem Fall. Den Kindern 

bleibt die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme infolgedessen also verwehrt (Bergold, 

Buschner & Haag, 2015, S.173f.). Gerlach (2010, S.42) erläutert, dass No-Spenden in 

                                                           
5
 Die Bezeichnung „Co-Mutter“ hat sich insbesondere im juristischen Schrifttum durchgesetzt und wird 

im Folgenden als Synonym für die Partnerin der leiblichen Mutter des Kindes verwendet, welche diesem 

gegenüber „eine soziale Elternrolle einnimmt“ (Dittberner, 2004, S.18).  
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Deutschland im Hinblick auf das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung unzuläs-

sig sind, allerdings nicht strafrechtlich verfolgt werden. Bei ausländischen Samenban-

ken bestehen diesbezüglich unterschiedliche Vorschriften. So können in den Niederlan-

den lediglich Yes-Spenden erworben werden, wohingegen in Belgien nahezu ausnahms-

los No-Spenden üblich sind. Dethloff (2010, S.170) weist darauf hin, dass bei einer No-

Spende dem Kind nicht nur das Wissen um die Herkunft vorenthalten wird, sondern es 

auch zu medizinischen Informationen auf der väterlichen Seite, wie beispielsweise „ge-

netischen Risikofaktoren“ keinen Zugang hat. Bergold, Buschner und Haag (2015, 

S.165) erklären, dass manche Lebenspartnerinnen eine No-Spende in Anspruch nehmen, 

da alle anderen Versuche, einen bekannten Spender zu finden, erfolglos verliefen. Die-

sen Grund führen auch Bergold und Rupp (2011, S.123) auf. Darüber hinaus beschrei-

ben sie aber, dass einige Lebenspartnerinnen auch der Meinung sind, der Wunsch, die 

eigenen Wurzeln kennenzulernen, resultiere in erster Linie aus einem „sozialen Druck“ 

heraus, weshalb für sie eine No-Spende für das Aufwachsen des Kindes eine legitime 

Grundlage darstellt. 

3.2 Private Samenspende 

Die Alternative zur Samenbank, die sich den lesbischen Paaren bietet, ist die privat or-

ganisierte Insemination. Analog zum Aufbau des vorherigen Kapitels werden nun der 

Zugang und die Rahmenbedingungen dieser Form der Samenspende erläutert.  

3.2.1 Zugang und Rahmenbedingungen  

Der Zugang zum Samenspender kann sich hier ganz unterschiedlich gestalten. Herbertz-

Floßdorf (2015, S.23) erläutert, dass manche Paare eine konkrete Person, beispielsweise 

aus dem Freundeskreis, als potentiellen Vater ihres Kindes präferieren.
6
 Nach Lehmann 

(2005, S.31) kann es sich dabei auch um einen Verwandten der Co-Mutter, wie ihren 

Bruder, handeln. Andere wiederum richten die Bitte an Bekannte, sich nach einem mög-

lichen Spender umzuhören. Alternativ gibt es spezielle Foren im Internet, die zum Ziel 

haben, Spender und Frauen, die sich für eine Samenspende interessieren, zusammenzu-

führen. Als Beispiel verweisen Herbertz-Floßdorf (2015, S.23) sowie Jansen et al. 

(2014, S.44) auf die Webseite www.spermaspender.de, die seit 2003 existiert und auf 

der Angebote von Spendern und Gesuche von Frauen als Anzeigen geschaltet werden. 

Jansen et al. (ebd.) merken an, dass hier allerdings keine endgültige Garantie für die 

                                                           
6
 Ist der Samenspender schwul, möchte aktiv eine Vaterrolle übernehmen und somit gemeinsam mit den 

beiden Frauen für das Kind sorgen, wird von einer „Queerfamily“ gesprochen (Jansen et al., 2014, S.38).  
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Seriosität aller Anzeigen gewährleistet werden kann. Eine weitere Möglichkeit einen 

Samenspender zu finden, stellt das Aufgeben von Anzeigen in Zeitschriften dar (Her-

bertz-Floßdorf, 2015, S.23).         

 Eine privat organisierte Samenspende ist im Vergleich zum Service der Samen-

bank deutlich preisgünstiger (Jansen et al., 2014, S.45). Ob ein Beitrag an den Samen-

spender gezahlt wird und wie hoch dieser ausfällt, wird individuell zwischen den Betei-

ligten abgesprochen. Laut Jansen et al. (ebd.) liegen die Preise meist zwischen 30 und 

60 Euro, Herbertz-Floßdorf (2015, S.24) gibt eine Preisspanne zwischen 50 und 100 

Euro an. Zu bedenken ist allerdings, dass die private Samenspende - anders als die 

Spende aus einer Samenbank - ein Gesundheitsrisiko für die Frauen birgt, da weder die 

potentiellen Spender noch das Sperma medizinisch untersucht werden (Jansen et al., 

2014, S.45). Daher liegt es im Ermessen der Frauen, sich in dieser Hinsicht ausreichend 

abzusichern. Häufig verlangen sie von dem Spender vorab einen HIV-Test sowie eine 

Untersuchung auf ansteckende Krankheiten, manchmal auch einen kostenpflichtigen 

Nachweis der Qualität des Spermas.        

 Genau wie bei Samen einer Samenbank, ist es auch bei privat erworbenem Sa-

men möglich, sich diesen in einer Klinik oder Arztpraxis inseminieren zu lassen. In den 

meisten Fällen der privaten Spende entscheiden sich die Lebenspartnerinnen jedoch für 

die so genannte „Bechermethode“ (Jansen et al., 2014, S.55). Dies meint, dass die Frau 

sich eigenständig den Samen mittels einer Einwegspritze oder einer Portiokappe ein-

führt. Bei dieser Methode wird der Samen unmittelbar davor gespendet oder in einem 

auf Körpertemperatur gehaltenen, sterilen  Becher zum gewünschten Ort transportiert. 

3.2.2 Auswahl des Samenspenders 

Grundsätzlich, so beschreiben es Bergold und Rupp (2011, S.123), erachten lesbische 

Paare, die sich für einen privaten und somit bekannten Spender entscheiden, genau wie 

bei der Wahl eines Yes-Spenders, die Möglichkeit, den leiblichen Vater später kennen-

zulernen, als wichtig für das Kind. Häufig schrecken auch die hohen Kosten der Sa-

menbank die Lebenspartnerinnen ab (Jansen et al., 2014, S.45). Ein weiteres Motiv für 

die Wahl eines privaten Spenders kann der Wunsch der Lebenspartnerinnen sein, sich 

vorab einen Eindruck von dem potentiellen Vater ihres Kindes verschaffen zu können 

und so in gewissem Sinne auch Einfluss auf das Aussehen und die Genetik des Kindes 

ausüben zu können (ebd., S.42). Ferner besteht häufig die Planung, bei einem folgenden 

Kind das Sperma desselben Spenders erneut zu verwenden (Lehmann, 2005, S. 30f.). 

 Darüber hinaus spielen die Vorstellungen der Paare darüber, wie die Beziehung 
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zwischen Spender und Kind zukünftig aussehen soll und ob und wie stark der Erzeuger 

sich in erzieherische Fragen einbringen soll, eine große Rolle bei der Wahl des passen-

den Spenders (Bergold & Rupp, 2011, S.123). Es sollten, so empfiehlt es Gerlach 

(2010, S.35), zwischen den Beteiligten möglichst genaue Absprachen darüber getroffen 

werden. Sie weist aber auch darauf hin, dass diese Gespräche keine rechtliche Absiche-

rung bieten können, beispielsweise für den Fall, dass bei dem Spender nach der Geburt 

des Kindes Vatergefühle entstehen. Letzen Endes findet eine Samenspende immer auf 

der Basis des Vertrauens statt, dass sich alle Beteiligten an Vereinbarungen halten. Fällt 

die Wahl auf einen Spender aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, den die Lebens-

partnerinnen schon längere Zeit kennen, hängt das oftmals damit zusammen, dass be-

reits ein Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten besteht und sie die Person bes-

ser einschätzen können als einen fremden Spender, so Lehmann (2005, S.30). Eine end-

gültige Sicherheit auf rechtlicher Ebene kann allerdings erst durch eine erfolgreiche 

SKA erlangt werden (Gerlach, 2010, S.36). 

3.3 Rechte der Beteiligten 

Das folgende Kapitel befasst sich mit der rechtlichen Situation der Beteiligten nach der 

erfolgten Samenspende und Geburt des Kindes. Dabei wird zu Beginn die Rechtsstel-

lung der beiden Lebenspartnerinnen vorgestellt, bevor dann die Situation des Samen-

spenders sowie des Kindes beleuchtet wird.  

3.3.1 Die Lebenspartnerinnen 

Nach § 1591 BGB ist „Mutter eines Kindes (…) die Frau, die es geboren hat“. Somit 

gilt in der lesbischen Lebenspartnerschaft vor dem Gesetz die leibliche Mutter als recht-

liche Mutter des Kindes. Abstammungsrechtlich ist es der Co-Mutter nicht möglich, 

ebenfalls eine Elternschaft zu begründen, da eine doppelte Mutterschaft in der deut-

schen Gesetzgebung nicht vorgesehen ist (Campbell, 2016, S.297). So verfügt die leib-

liche Mutter über das alleinige Sorgerecht und es wird nur ihr Name in die Geburtsur-

kunde eingetragen (Gerlach, 2010, S.123). Ihre Partnerin und das Kind gelten vor dem 

Gesetz als verschwägert (§ 1590 Abs.1 S.1 BGB). Der Co- Mutter steht lediglich die 

Möglichkeit offen, nach § 1687b Abs. 1 BGB in „Angelegenheiten des täglichen Le-

bens des Kindes“ mitzubestimmen, sofern die leibliche Mutter zustimmt und allein sor-

geberechtigt ist. Gemeint sind damit Entscheidungen, die oft getroffen werden und sich 

nicht gravierend auf die Entwicklung des Kindes auswirken, so Gottschalk (in: Heil-

mann, 2015, § 1687 BGB, Rn.11 f.), beispielsweise Begleitungen zu ärztlichen Routi-
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neuntersuchungen oder die Einverständniserklärung zu einer Klassenfahrt. Sobald es 

sich allerdings um Aspekte mit großer Relevanz für das Leben des Kindes handelt, wie 

die Entscheidung über die Schulform, besteht für die Co-Mutter keine Entscheidungsbe-

fugnis (Wilke, 2014, S.17). In Notfallsituationen hat sie jedoch gemäß § 1687b Abs. 2 

BGB das Recht dazu, „(…) alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des 

Kindes notwendig sind (…)“. Eine rechtliche Anerkennung als Elternteil kann der Co-

Mutter aber lediglich im Rahmen einer SKA nach § 9 Abs. 7 LPartG zugesprochen 

werden.          

 Vergleicht man diese rechtliche Situation mit der von verheirateten Paaren, wel-

che ein Kind mittels heterologer Insemination zeugen, wird eine Ungleichstellung deut-

lich: Der Ehemann wird in dieser Konstellation im Gegensatz zur Co-Mutter im Rah-

men der Vaterschaftsvermutung nach § 1592 Nr. 1 BGB automatisch zum zweiten 

rechtlichen Elternteil des Kindes, obwohl er nicht dessen leiblicher Vater ist (Wapler, 

2010, S.119).  

3.3.2 Der Samenspender  

Es wird also deutlich, dass durch die Abstammungsregelungen des BGB die leibliche 

und rechtliche Elternschaft voneinander abweichen können (Green & Thorn, 2015, 

S.51). Als rechtlicher Vater gilt nämlich nach § 1592 Nr. 1, 2 und 3 BGB nur, wer zum 

Zeitpunkt der Geburt - wie im oben genannten Fall - mit der Kindesmutter verheiratet 

ist, die Vaterschaft anerkennt oder wessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt wird. 

 Dies bedeutet für den Samenspender, dass er allein durch seine Spende nicht 

zum rechtlichen Vater des Kindes wird (Thorn & Hilbig-Lugani, 2016, S.218). Das 

kann sich nur ändern, wenn seine Vaterschaft festgestellt wird, was von ihm selbst, der 

leiblichen Mutter oder dem Kind beantragt werden kann. In diesem Fall würde er unter-

haltspflichtig gegenüber dem Kind werden (§ 1601 BGB), welches außerdem zum ge-

setzlichen Erbe (§ 1924 Abs. 1 BGB) bzw. pflichtteilsberechtigt (§ 2303 Abs. 1 S. 1 

BGB) werden würde. In Anbetracht der aktuellen Gesetzeslage ist eine Gewährleistung 

von Schutz vor diesen Konsequenzen für den Samenspender nicht möglich (Thorn & 

Hilbig-Lugani, 2016, S.218). Demnach besteht für ihn bis zum Abschluss der SKA eine 

rechtliche Unsicherheit (Green & Thorn, 2015, S. 51).     

 Das Eintreffen dieses Falles ist jedoch bei der in dieser Arbeit beschriebenen 

Konstellation, in der Einigkeit zwischen den Beteiligten besteht, dass das Kind von der 

Lebenspartnerin adoptiert werden soll, als äußerst unwahrscheinlich zu bewerten (Jan-

sen et al., 2014, S.46). Da die Vaterschaftsanerkennung für die Zustimmung zur SKA 
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keine Voraussetzung ist, empfehlen Jansen et al. (2014, S.47), dass der Spender die Va-

terschaft nicht anerkennt, um sich so am besten gegen Unterhaltsansprüche abzusichern. 

Auf der anderen Seite ist es denkbar, dass der Samenspender - entgegen der vorherigen 

Absprachen - nach der Geburt des Kindes nicht auf seine Vaterrechte verzichten möch-

te. In diesem Fall kann er die Vaterschaft nur mit Zustimmung der Kindesmutter aner-

kennen. In der Praxis ist auch dies allerdings unüblich, da es in der Regel nicht im Inte-

resse des Samenspenders liegt, in Verantwortung für das Kind zu treten (Müller-

Götzmann, 2009, S.322). Dies gilt insbesondere für Samenspender aus einer Samen-

bank (Jansen et al., 2014, S.49). Bei privaten Samenspendern dagegen sind vorab ge-

naue Absprachen zwischen den Beteiligten über dessen Rolle und die Kontaktgestaltung 

zum Kind wichtig, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. 

3.3.3 Das Kind 

Da sich die rechtliche Situation des Kindes aus der Rechtsstellung der Lebenspartnerin-

nen und des Samenspenders erklärt, wird nun der Fokus auf das Recht des Kindes auf 

Kenntnis um die eigene Abstammung gelegt.      

 Dieses Recht ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.01.1989 

(BVerfGE, Az.1 BvR 421/05) als Grundrecht anzusehen und gilt als Bestandteil des 

Allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG). In der Ent-

scheidung wird hervorgehoben, dass das Wissen um die eigene Abstammung entschei-

dend für die Prägung der Persönlichkeit, die „Individualitätsfindung“ sowie das 

„Selbstverständnis“ des Menschen ist (BVerfGE 79, Az. 1 BvR 421/05, Rn 59.). Damit 

werde allerdings „kein Recht auf Verschaffung“ der Kenntnis der eigenen Abstammung 

verliehen, sondern ein Schutz vor der „Vorenthaltung erlangbarer Informationen“ (ebd., 

Rn.61). Im Folgenden wird herausgearbeitet, welche Rolle dieses Recht im Rahmen der 

Zeugung durch heterologe Insemination spielt.     

 Müller-Götzmann (2009, S.314f.) konstatiert, dass dieses Recht des Spenderkin-

des dem Vorgehen der Samenbanken entgegensteht, welche „bis zu einem gewissen 

Grad“ Anonymität für den Spender und die befruchtete Frau gewährleisten. Es handele 

sich bei der Identität des Spenders um eine solche Information, die zu erlangen ist, wes-

halb eine Anonymitäts-Garantie für den Samenspender seitens der Samenbanken recht-

lich ausgeschlossen ist (ebd., S.317).
7
 In der Praxis zeigt sich allerdings, dass sich nicht 

alle Ärzt*innen daran halten und es für die Kinder häufig mit großen Schwierigkeiten 

verbunden ist, an die entsprechenden Informationen zu gelangen (Spenderkinder, o.J.). 

                                                           
7
 s. hierzu auch die Entscheidung des OLG Hamm vom 06.02.2013 (Az. I-14 U 7/12) 
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Dies ist darauf zurückzuführen, dass es in Deutschland kein einheitlich geregeltes Ver-

fahren gibt, in welcher Form die Identität der Samenspender dokumentiert werden muss 

(Müller-Götzmann, 2009, S.316). Auch, so zeigen es Erfahrungswerte betroffener 

Spenderkinder, argumentieren einige Mediziner*innen beispielsweise damit, dass die 

Unterlagen inzwischen vernichtet worden seien (Spenderkinder, o.J.). Erst seit 2007 gilt 

gemäß § 15 Abs. 2 TPG eine Aufbewahrungspflicht von 30 Jahren.   

 Vor dem Hintergrund dieser zahlreichen rechtlichen Unsicherheiten ist auf das 

BGH-Urteil vom 28.01.2015 (Az. XII ZR 201/13) hinzuweisen, welches, so beschreibt 

es Fitting (2016, S.633), ein „gutes Stück Rechtssicherheit“ geschaffen hat und dazu 

beiträgt, dass bei der Abwägung der Interessen aller Beteiligten zukünftig mehrheitlich 

zum Vorteil des Kindes entschieden wird. Nach dem Urteil hat das Spenderkind einen 

Anspruch gegen den/die Reproduktionsmediziner*in, die Identität des Erzeugers zu 

erfahren, auch wenn diesem Anonymität zugesichert worden war. Dieser Anspruch be-

steht unabhängig vom Lebensalter des Kindes (BGH, Az. XII ZR 201/13 vom 

28.01.2015, Rn.39).         

 Anzumerken ist ebenfalls, dass aktuell über den Entwurf eines „Gesetzes zur 

Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von 

Samen“, vorgelegt von Referenten des Bundesministeriums für Gesundheit, beraten 

wird. Dieser enthält unter anderem die Forderung nach einem zentralen Samenspender-

register, in welchem die Daten 110 Jahre lang gespeichert werden sollen (BMG, 2016, 

S.1). Auch soll gesetzlich verankert werden, dass Spenderkindern das Recht zusteht, 

ihren Anspruch auf Wissen um eigene Herkunft geltend zu machen und gleichzeitig soll 

der Spender vor rechtlichen Ansprüchen geschützt werden.    

 Wie anhand der Darstellung der rechtlichen Situation des Kindes und der Co-

Mutter deutlich geworden ist, muss als nächster Schritt für die Lebenspartnerinnen eine 

SKA erfolgen, um ein rechtlich geltendes Eltern-Kind-Verhältnis herzustellen. Daher 

beschäftigt sich das nächste Kapitel genauer mit dem Adoptionsverfahren. 

4. Vergleich zwischen der Stiefkindadoption in ehelichen 

 Stieffamilien und lesbischen Lebenspartnerschaften  

Grundsätzlich sind die „Voraussetzungen und Wirkungen“ der SKA in lesbischen Le-

benspartnerschaften deckungsgleich mit denen in ehelichen Stieffamilien (BAGLJAE, 

2015, S.42), für welche die SKA ursprünglich geschaffen wurde (Jansen et al, 2014, 

S.106). Dennoch ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Lebenssituationen der 

beiden Zielgruppen Besonderheiten im Verfahren der Lebenspartnerinnen im Vergleich 
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zu den klassischen Fällen. Daher werden im Folgenden Gemeinsamkeiten und Differen-

zen gegenübergestellt. 

4.1 Begriffsbestimmung und gesetzlicher Rahmen 

Unter Stieffamilien werden nach Wilke (2014, S.7) im Allgemeinen Familien verstan-

den, „(…) in denen der leibliche Elternteil eines Kindes in einer Lebensgemeinschaft 

mit einem Partner lebt, der dem Kind gegenüber als sozialer Elternteil auftritt, ohne mit 

ihm in einer biologischen Verbindung zu stehen“. Diese Definition ist inhaltlich sowohl 

auf klassische Stieffamilien, als auch auf Lebenspartnerinnen übertragbar. In dieser Ar-

beit wird allerdings zum besseren Verständnis bewusst zwischen den Begriffen „(eheli-

chen/klassischen) Stieffamilien“ und „lesbischen Lebenspartnerschaften“ unterschieden. 

Krähenbühl et al. (2011, S.13) stellen unterschiedliche Typen von Stieffamilien gegen-

über. Hier beschränkt sich der Begriff jedoch auf jene Stieffamilien, in denen der/die 

neue Partner*in und der leibliche Elternteil mit dem Kind in einem gemeinsamen Haus-

halt leben und miteinander verheiratet sind (Wilke, 2014, S.13), da die Ehe (bzw. ELP) 

eine Voraussetzung für die SKA darstellt.      

 Im BGB wird der Begriff „Stiefverwandtschaft“ nicht aufgegriffen, sondern 

stattdessen mit den bestehenden familienrechtlichen Kategorien umschrieben (ebd., S. 

12). So wird dort beispielsweise das „Stiefkind“ als „Kind seines Ehegatten“ (§ 1756 

Abs. 2 BGB) bezeichnet und der Stiefelternteil als „(…) Ehegatte eines (…) Elternteils, 

der nicht Elternteil des Kindes ist“ (§ 1687b Abs. 1 S. 1 BGB). Die SKA ist also in kei-

nem eigens dafür vorgesehenen Gesetz verankert, auch findet rechtlich keine Differen-

zierung zwischen einer Fremdadoption und einer SKA statt (Wilke, 2014, S.14; S.184; 

Enders, 2004, S.60). Ihre Legitimation erhält die SKA für eheliche Stieffamilien durch 

§ 1741 Abs. 2 S. 3 BGB, in dem geregelt wird, dass ein „(…) Ehegatte ein Kind seines 

Ehegatten allein annehmen kann“. Für die Lebenspartnerinnen ist die Möglichkeit zur 

SKA in § 9 Abs. 7 S. 1 LPartG verankert.  

4.2 Lebenssituationen  

Vergleicht man die Lebenssituationen der beiden Zielgruppen, lassen sich grundlegende  

Unterschiede feststellen (Dittberner, 2004, S.178).      

 Nach Krähenbühl et al. (2011, S.25) geht in den meisten Fällen der Entstehung 

der klassischen Stieffamilie die Trennung oder Scheidung der leiblichen Eltern des Kin-

des voraus, während der Tod des zweiten Elternteils die eher seltenere Variante dar-

stellt. Wenn die SKA beantragt wird, ist der Stiefelternteil in der Regel an der Erzie-
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hung beteiligt, zahlt Unterhalt und nimmt auch in emotionaler Hinsicht eine Elternrolle 

gegenüber dem Kind ein (Wilke, 2014, S.6). Statistisch gesehen handelt es sich heutzu-

tage nach Krähenbühl et al. (2011, S.39) meistens um Stiefvaterfamilien.
8
 Dabei kann 

nach Wilke (2014, S.5) die Art der Beziehung zwischen Stiefvater und Kind von Fall zu 

Fall variieren. Sie beschreibt, dass eine mögliche Spannbreite von einer Abneigung des 

Kindes gegenüber dem Stiefelternteil bis hin zur Akzeptanz oder der Wahrnehmung als 

vertraute Bezugsperson möglich ist. Genauso unterschiedlich kann auch die Beziehung 

des Kindes zum leiblichen Vater ausfallen (Dumke, 2007, S.61). So existieren Fälle, in 

denen Vater und Kind sich fremd sind und kein Kontakt besteht (ebd.), es kann aber 

auch vorkommen, dass noch eine konstante Beziehung, auch zu dessen Verwandten, 

besteht (Dethloff, 2010, S.167).       

 Im Gegensatz zu den ehelichen Stieffamilien haben die Lebenspartnerinnen das 

Kind als gemeinsames Wunschkind bewusst geplant (Dittberner, 2004, S.178f.; Her-

bertz- Floßdorf, 2010, S.23). Aus diesem Grund wird diese Art der Familiengründung in 

der Literatur häufig mit dem Begriff „geplant lesbische Familie“ betitelt (Green & 

Thorn, 2015, S.49; Thorn, 2010, S.73; Scheib & Hastings, 2010, S.291). Charakteris-

tisch ist, dass die Planung zumeist sehr intensiv ausfällt, da die Paare vorab vor vielen 

Entscheidungen stehen (Green & Thorn, 2015, S.50; Thorn, 2010, S.74; Bergold & 

Rupp, 2010, S.122). Dazu gehören beispielsweise Fragen nach der Wahl und Rolle des 

Samenspenders (Bergold & Rupp, 2010, S.123; Thorn & Hilbig-Lugani, 2016, S.218f.), 

die Entscheidung, welche der beiden Frauen das Kind austragen soll oder wie nach der 

Geburt die Rollenverteilung mit zwei Müttern gestaltet werden und dem Umfeld die 

Stellung der Co-Mutter erklärt werden soll (Thorn & Hilbig-Lugani, 2016, S.218, 

Thorn, 2010, S.74f.; Bergold & Rupp, 2010, S.124). Ebenfalls macht sich eine Vielzahl 

der Lebenspartnerinnen Gedanken über die spätere Aufklärung des Kindes und dessen 

Vorbereitung auf eventuelle Diskriminierungen durch Mitmenschen (Thorn & Hilbig-

Lugani, 2016, S.218).         

 Die Zeugung ihres Kindes mittels Spendersamen, die sie wählen, da eine Be-

fruchtung auf natürlichem Weg für sie nicht in Frage kommt, hat für sie nach Dittberner 

(2004, S.178) dieselbe Bedeutung wie die biologische Elternschaft für heterosexuelle 

Paare. Dies bestätigt auch eine Studie von Bergold und Rupp (2010, S.133), in welcher 

durch die befragten lesbischen Paare zum Ausdruck gebracht wird, dass als ausschlag-

                                                           
8
 Dementsprechend wird im Folgenden zu Zwecken der besseren Lesbarkeit stets die männliche Form für 

Bezeichnungen des Stiefelternteils gewählt (und damit analog von dessen „Ehegattin“ und dem „leibli-
chen Vater“ gesprochen). Damit eingeschlossen ist die in geringerer Zahl ebenfalls existierende Gruppe 

der Stiefmütter (sowie der Ehegatten und leiblichen Mütter). 
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gebender Faktor für das Selbstverständnis als Mutter die gemeinsame Planung des Kin-

des empfunden wird und weniger die tatsächliche Abstammung. In der Regel wird be-

reits die Insemination von der anderen Partnerin begleitet und die Schwangerschaft und 

Geburt gemeinsam durchlebt. Genauso wird nach der Geburt des Kindes die Betreuung 

und Versorgung praktisch wie finanziell unter beiden Lebenspartnerinnen aufgeteilt.

 Die Rolle des Samenspenders ist dabei in der Mehrheit aller Fälle nicht mit der 

des leiblichen Vaters in Stieffamilien vergleichbar. In den lesbischen Lebenspartner-

schaften ist der Samenspender oftmals nicht bekannt, hat kein Interesse an einem Kon-

takt zu dem Kind, übernimmt keine Elternrolle und kommt nicht für den Unterhalt auf 

(Dittberner, 2004, S.179f.). 

 4.3 Gründe für die Beantragung  

Resultierend aus den oben beschriebenen, unterschiedlichen Ausgangslagen der Ziel-

gruppen mit Blick auf die Art der Familiengründung, können die Gründe für die Bean-

tragung einer SKA ebenfalls Differenzen aufweisen.    

 Ein wichtiges Motiv für die SKA in ehelichen Stieffamilien ist, die bereits fak-

tisch ausgelebte Elternrolle in eine rechtliche Form zu bringen (Wilke, 2014, S.6). Da-

mit verbunden sind die Übernahme der elterlichen Sorge, das Absichern der Elternposi-

tion im Falle des Todes der Kindesmutter (ebd.) und die Auswirkungen im Unterhalts-

und Erbrecht (BAGLJAE, 2015, S.42; Wilke, 2014, S.66).    

 Aber manchmal spielen auch andere Gründe eine Rolle, wie z.B. der Wunsch, 

einen gemeinsamen Familiennamen zu führen, obwohl dies auch durch die Einbenen-

nung des Kindes nach § 1618 S. 1 BGB verwirklicht werden könnte (Enders, 2004, 

S.61; Wilke, 2014, S.76). Ferner soll häufig mittels der SKA des Kindes durch den ak-

tuellen Ehepartner nur die neu eingegangene Partnerschaft gefestigt werden (Wilke, 

2014, S.74), es wird vornehmlich dem Wunsch der Kindesmutter nachgegeben oder es 

sollen ausländerrechtliche Regelungen umgangen werden (BAGLJAE, 2015, S.41). Es 

kann auch vorkommen, dass die Rechte des leiblichen Vaters ausgehebelt werden sollen 

oder aber, dass durch die Adoption einvernehmlich erreicht werden soll, dass dieser 

zwar sein Recht auf Umgang aufgibt, dafür aber keinen Unterhalt mehr zahlen muss 

(Wilke, 2014, S.74f.)          

 Die Gründe für die Beantragung einer SKA seitens der Co-Mutter werden in der 

Literatur weniger ausführlich diskutiert. Ebenso wie es auch bei den Stiefvätern der Fall 

sein kann, wird hier insbesondere der Wunsch der rechtlichen Absicherung der Eltern-

position hervorgehoben (Wilke, 2014, S.7; Lehmann, 2005, S.19). Im Vordergrund steht 



 

17 
 

dabei der Gedanke, in vollem Umfang für das Kind sorgen zu können, auch wenn die 

Lebenspartnerin versterben oder es zu einer Trennung kommen sollte (Wilke, 2014, 

S.7). Ähnliche Ergebnisse liefert auch die Studie des Bundesjustizministeriums (BJM) 

aus dem Jahr 2009, auf die sich Jansen et al. (2014, S.109f.) berufen. Die befragten Co-

Mütter nennen als die drei Hauptmotive für die SKA die Tatsache, dass es sich um ein 

gemeinsames Wunschkind handelt (85%), den Wunsch nach einem gemeinsamen vol-

len Sorgerecht (84%) und „die mit der rechtlichen Absicherung verbundene Anerken-

nung als Familie“ (78%). Für 41% der Befragten spielen darüber hinaus erbrechtliche 

Motive eine Rolle und 13% nennen zusätzlich finanzielle Gründe. Nach Jansen et al. 

(2014, S. 110) stellt die SKA für die Lebenspartnerinnen häufig „(…) nur ein weiterer 

Schritt entlang des roten Fadens der gemeinsamen Familiengründung“ dar. 

4.4 Rechtliche Folgen 

Im Folgenden werden die rechtlichen Konsequenzen der SKA näher beleuchtet. Diese 

sind für den angeheirateten Stiefelternteil und die lesbische Co-Mutter identisch. Auch 

wenn die Begrifflichkeiten im BGB sich lediglich auf die Ehe beziehen, gelten die Best-

immungen gleichermaßen für die SKA in Lebenspartnerschaften, was sich aus § 9 Abs. 

7 S. 2 LPartG ergibt.          

 Mit der SKA wird dem sozialen Elternteil die volle elterliche Sorge zugespro-

chen (§ 1754 Abs. 3 BGB), wodurch das Kind gemäß § 1754 Abs. 1 BGB zum „ge-

meinschaftlichen Kind der Ehegatten“ wird. Das bedeutet, dass der Stiefvater/die Co-

Mutter und das Kind nicht mehr verschwägert sind, sondern nun kraft Gesetzes ein 

Verwandtschaftsverhältnis zwischen ihnen besteht (Wilke, 2014, S.44f.).   

 Insbesondere in den klassischen Fällen der SKA Minderjähriger ist es relevant, 

dass nicht nur das Verwandtschaftsverhältnis zum leiblichen Vater, sondern zugleich 

auch zu den bisherigen Verwandten von diesem und somit auch deren früheren Rechte 

und Pflichten kraft Gesetzes erlöschen (§ 1755 Abs. 1 BGB). Dagegen bleibt das Ver-

wandtschaftsverhältnis zur Mutter mit deren Verwandten bestehen (§ 1755 Abs. 2 

BGB). Dies stellt eine Besonderheit der SKA im Vergleich zur Volladoption dar (vgl. 

Gottschalk in: Heilmann, 2015, § 1757 BGB, Rn.5f.), bei der alle Verwandtschaftsver-

hältnisse zu den bisherigen Verwandten gemäß § 1755 Abs. 1 BGB erlöschen. Ausge-

nommen davon ist bei der SKA allerdings der Fall, dass der extern lebende leibliche 

Elternteil verstorben ist und Inhaber der elterlichen Sorge war (§ 1756 Abs. 2 BGB). 

Dann erlischt die Verwandtschaft zu ihm und seinen Verwandten nicht (Enders, 2004, 

S.61). Gleichzeitig verliert der leibliche Vater das Sorgerecht, wenn er es vorher hatte. 
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Dieses ruht bereits gemäß § 1751 Abs. 1 S. 1 BGB, sobald er in die SKA eingewilligt 

hat, bzw. seine Einwilligung ersetzt worden ist (s. dazu Kapitel 4.4).   

 Des Weiteren greifen mit Beschluss der SKA die §§ 1616ff. BGB, welche sich 

auf generelle Regelungen des Eltern-Kind-Verhältnisses beziehen (Wilke, 2014, S.46). 

Außerdem ist der Stiefvater/die Co-Mutter nach den §§ 1601ff. BGB verpflichtet, dem 

Kind Unterhalt zu gewähren und es entsteht ein gegenseitiges Erbrecht, da das Kind 

gemäß § 1924 Abs. 1 BGB Erbe der ersten Ordnung ist:     

 Darüber hinaus können sich für das Kind gegebenenfalls namensrechtliche Kon-

sequenzen ergeben (Wilke, 2014, S.47). Entsprechende Regelungen sind in § 1757 BGB 

zu finden, die analog für die Lebenspartnerschaften gelten.    

 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Stiefvater/die Co-Mutter 

durch die SKA umfassend als rechtlicher Elternteil des Kindes mit allen dazugehörigen 

Rechten und Pflichten anerkannt wird (Wilke, 2014, S.48), während der leibliche, ex-

tern lebende Elternteil diese verliert (Dethloff, 2014, S.38). An der alltäglichen Lebens-

situation des Kindes ändert sich in der Regel nichts. In erster Linie entscheidend sind 

die oben aufgeführten, umfassenden rechtlichen Konsequenzen, die der Beziehung zwi-

schen Stiefelternteil/Co-Mutter und Kind einen anderen rechtlichen Status verleihen, so 

Wilke (2014, S.52) und Peschel-Gutzeit (2004, S.50). Braun (in: Heilmann, 2015, § 

1741 BGB, Rn.2) betont, dass es sich bei der Adoption um „(…) den stärksten Eingriff 

in das natürliche Elternrecht aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG und die maßgeblichste Änderung 

des Familienverhältnisses für das Kind“ handelt, deren Folgen ein Leben lang gelten 

und nur unter enorm engen Voraussetzungen und in Ausnahmefällen revidierbar sind.  

4.5 Ablauf des Verfahrens  

Der Adoptionsantrag durch die Co-Mutter bzw. den Stiefvater muss notariell beurkun-

det und an das Familiengericht weitergeleitet werden (Gerlach, 2010, S.125). Zuvor 

können sich die Lebenspartnerinnen/Eheleute in einem ersten Informationsgespräch in 

der AVS beraten lassen (Lehmann, 2005, S.20). Manche Stieffamilien wenden sich 

auch ohne diese Erstberatung an den/die Notar*in, wie es Riedle, Gillig-Riedle und 

Riedle (2012, S.103) beschrieben. Dem/der Notar*in müssen eine Vielzahl von Unter-

lagen vorgelegt werden, beispielsweise auch Führungs- und Gesundheitszeugnisse (vgl. 

Braun in: Heilmann, 2015, § 189 FamFG, Rn.19). Voraussetzung ist, dass der/die An-

nehmende nach § 1743 S. 1 BGB mindestens 21 Jahre alt ist und mit dem leiblichen 

Elternteil des Kindes in einer ELP lebt (§ 9 Abs. 7 LPartG) oder verheiratet ist (§ 1741 

Abs. 2 S. 3 BGB). Grundsätzlich gilt auch, dass beide leibliche Elternteile des Kindes 
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gemäß § 1747 Abs. 1 BGB durch eine notarielle Urkunde in die SKA einwilligen müs-

sen. Dies ist frühestens acht Wochen nach der Geburt des Kindes möglich (§ 1747 Abs. 

2 S. 1 BGB). Ist das zu adoptierende Kind 14 Jahre oder älter, muss auch dieses gemäß 

§ 1746 Abs. 1 S. 3 BGB selbst seine Einwilligung in die SKA erteilen, bedarf dazu aber 

der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Hierbei handelt es sich meistens um die 

Mutter, die somit zweimal in die Adoption einwilligt (Dethloff, 2010, S.164). 

 Im Hinblick auf die Einwilligung ergeben sich bei den beiden Zielgruppen un-

terschiedliche Besonderheiten: Insbesondere bei dem SKA-Verfahren in klassischen 

Stieffamilien können Schwierigkeiten auftreten, wenn der leibliche Vater des Kindes 

seine Einwilligung in die Adoption verweigert (Riedle, Gillig-Riedle & Riedle, 2012, 

S.103). Gemäß § 1748 Abs. 1 BGB ist dann die Ersetzung der Einwilligung dieses El-

ternteils unter strengen Voraussetzungen durch das Familiengericht möglich. 

 Bezüglich der Einwilligung des Samenspenders ergeben sich Differenzen zwi-

schen Samenspendern aus dem privaten und dem medizinischen Kontext, wie aus dem 

BGH-Urteil vom 18.02.2015, Az. XII ZB 473/13, zit. n. Germerott (2015, S.762f.), her-

vorgeht. Demnach muss ein privater Samenspender grundsätzlich vom Adoptionsver-

fahren benachrichtigt werden. Macht er dann glaubhaft, dass er keine rechtliche Eltern-

stellung übernehmen möchte, kann auf seine Beteiligung verzichtet werden. Ein Ver-

schweigen seiner Identität durch die Lebenspartnerinnen, auch wenn dies nach ihren 

Angaben dem Wunsch des Spenders entspricht, gilt nun aber als unzulässig. Ein Sa-

menspender, der seinen Samen einer Samenbank zur Verfügung gestellt hat, muss da-

gegen nicht über das Verfahren informiert werden und somit auch nicht in die SKA 

einwilligen, weil davon auszugehen ist, dass dieser „(…) von vornherein auf seine 

(mögliche) Vaterstellung verzichtet habe (…)“ (ebd., S.762).   

 Wenn der Antrag bei Gericht eingegangen ist, bittet dieses die AVS um eine 

gutachterliche Stellungnahme nach § 189 FamFG (Gerlach, 2010, S.125). Braun (in: 

Heilmann, 2015, § 189 FamFG, Rn.2) betont deren große Relevanz für die spätere rich-

terliche Entscheidung. Für die Erstellung benötigen die Mitarbeiter*innen der AVS 

noch weitere Unterlagen von dem Stiefelternteil, die von Stadt zu Stadt variieren kön-

nen (Lehmann, 2005, S.20). Häufig werden ein Fragebogen und ein Lebensbericht ge-

wünscht, in welchem Themen wie die Herkunftsfamilie und Kindheit der Co-Mutter/des 

Stiefvaters, die aktuelle Familiensituation und das Zusammenleben mit dem Stiefkind 

beleuchtet werden sollen (Regenbogenfamilien NRW, o.J.). Des Weiteren findet im 

Rahmen der Eignungsprüfung mindestens ein Hausbesuch bei der Familie statt, um das 

soziale und wohnliche Umfeld kennenzulernen. Es werden Gespräche mit den Beteilig-
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ten geführt, insbesondere mit dem Stiefvater/der Co-Mutter und dem Kind (vgl. Braun 

in: Heilmann, 2015, § 189 FamFG, Rn.11; Maurer in: Rauscher, 2013, § 189 FamFG, 

Rn.15).           

 Nachdem die AVS die Stellungnahme an das Familiengericht weitergleitet hat 

(Jansen et. al, 2014, S.122), lädt dieses dann die Familienangehörigen zu einem Ge-

richtstermin ein, um den Stiefvater/die Co-Mutter und ggf. auch das Kind gemäß § 192 

FamFG persönlich anzuhören, wobei keine Altersgrenze besteht (vgl. Braun in: Heil-

mann, 2015, § 192 FamFG, Rn.6). Nach § 192 Abs. 3 FamFG kann auf die Anhörungs-

pflicht eines minderjährigen Kindes lediglich verzichtet werden, wenn „(…) Nachteile 

für seine Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit zu befürchten sind oder wenn wegen 

des geringen Alters von einer Anhörung eine Aufklärung nicht zu erwarten ist“. Letzte-

res trifft in aller Regel nach Dethloff, (2010, S.168) auf die Spenderkinder der Lebens-

partnerinnen zu. Hat das Gericht seinen Beschluss gefasst, teilt es diesen auch der AVS 

mit (§ 194 Abs. 2 S. 1 FamFG). Fällt der Beschluss positiv aus, wird die Geburtsurkun-

de des Kindes geändert, indem beide Mütter bzw. Stiefvater und Mutter als Eltern ein-

getragen werden (Jansen et. al, 2014, S.123).  

4.6 Rolle der Adoptionsvermittlungsstelle  

Es ist nicht explizit gesetzlich festgelegt, was die Stellungnahme der AVS nach § 189 

FamFG im Einzelnen zu beinhalten hat. Grundsätzlich muss sich diese aber an § 1741 

Abs. 1 S. 1 BGB orientieren, also der Frage der Kindeswohldienlichkeit nachgehen und 

untersuchen, ob ein Eltern-Kind-Verhältnis zu erwarten ist (vgl. Braun in: Heilmann, 

2015, § 189 FamFG, Rn.10). Wilke (2014, S.92f.) erklärt, dass es bei einer SKA im 

Gegensatz zu einer Fremdadoption nicht im Ermessen der Fachkräfte liegt, im Voraus 

geeignete und geprüfte Adoptionsbewerber für das Kind auszuwählen. Aus diesem 

Grund ist es hier, um dem Kindeswohl gerecht zu werden, angezeigt, die aktuelle Le-

benssituation des Kindes in der Stieffamilie und dessen voraussichtliche Persönlich-

keitsentwicklung dort mit und ohne SKA gegenüberzustellen. Dabei sei entscheidend,  

„(…) ob die Änderung der rechtlichen Ausgestaltung des Stiefeltern-Kind-

Verhältnisses und das Erlöschen der Abstammungsbeziehung zum externen El-

ternteil der tatsächlichen Lebenssituation des Kindes derart positiv zuträglich sind, 

dass ihm eine - bis dahin nicht vorhandene - Stabilität und Sicherheit vermittelt 

wird“ (ebd., S.92f.).        

Große Beachtung sollte nach Braun (in: Heilmann, 2015, § 1741 BGB, Rn.14) in den 

klassischen SKA-Fällen dabei der Beziehung zwischen Kind und leiblichem Vater so-

wie dessen Verwandten geschenkt werden. Betrachtet man die in Kapitel 4.3 ausgeführ-
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ten möglichen Gründe für die Beantragung einer SKA in den klassischen Fällen, wird 

deutlich, dass diese oftmals nicht ausnahmslos auf das Wohl des Kindes abzielen, son-

dern die Interessen des Stiefvaters und dessen Ehegattin widerspiegeln, was dem am 

Kindeswohl orientierten Leitbild der Adoption entgegensteht (Wilke, 2014, S.77; vgl. 

Braun in: Heilmann, § 1741 BGB, Rn.15; Dittberner, 2004, S.172). Unter Berücksichti-

gung der Tatsache, dass darüber hinaus die SKA mit erheblichen rechtlichen Folgen für 

den leiblichen Vater verbunden ist (vgl. Kapitel 4.4.), kann eine SKA also insbesondere 

dann in Erwägung gezogen werden, wenn seit vielen Jahren kein Kontakt zwischen dem 

Kind und dem leiblichen Vater besteht oder dieser unbekannt oder verstorben ist (Deth-

loff, 2014, S.38; BAGLJAE, 2015, S.42). Existiert dagegen noch eine Verbindung und 

möchte sich der leibliche Vater nach wie vor an der Erziehung beteiligen, muss genau 

überprüft werden, inwieweit und ob sich durch die SKA rechtliche und tatsächliche 

Vorteile durch für das Kind ergeben (vgl. Braun in: Heilmann, 2015, § 1741 BGB, Rn. 

15).           

 Daher besteht Einigkeit darüber, dass von den Fachkräften gründlich eruiert 

werden muss, wie sich die Lebenssituation des Kindes gestaltet und welche Gründe für 

den Wunsch zur SKA vorliegen (vgl. Braun in: Heilmann, 2015, § 1741 BGB, Rn.16; 

BAGLJAE, 2015, S.41). Dabei sollte der Stiefelternteil auf die Schwägerschaft hinge-

wiesen werden, die ohne die SKA zum Kind besteht (BAGLJAE, 2015, S.41). Genauso 

muss der leibliche Vater beraten werden und über die Konsequenzen einer SKA infor-

miert werden, bevor er die Zustimmung erteilt. Insbesondere, wenn das Kind aufgrund 

seines Alters selbst in die SKA einwilligt, sollte auch dieses umfassend aufgeklärt wer-

den, so Wilke (2014, S.159), sodass es sowohl auf emotionaler als auch auf intellektuel-

ler Ebene verstehen kann, was sich mit der Adoption verändert. Dies sollte häufig der 

Fall sein, zumal es sich bei den Stiefkindern nur in Ausnahmen um Kleinkinder oder 

Säuglinge handelt (ebd., S.199).       

 Im Gegensatz zu dieser „(…) Beendigung einer bestehenden rechtlichen Bezie-

hung (…)“ zum leiblichen Vater, sehen Jansen et al. (2014, S.125) bei den lesbischen 

Lebenspartnerschaften die „(…) doppelte Absicherung des Kindes durch die  Aufnahme 

einer zweiten rechtlichen Elternbeziehung“ im Vordergrund. Entsprechend dazu werden 

auch in den Gesprächen zwischen den Mitarbeiter*innen der AVS und den beiden Frau-

en andere Aspekte schwerpunktmäßig relevant. Thematisiert werden häufig die Partner-

schaft und damit verbunden die Rollenverteilung als Eltern, sowie der Umgang der Le-

benspartnerinnen mit der eigenen Homosexualität und die Einbindung in soziale Netz-

werke. Ferner ist die Entstehung und biologische Herkunft des Kindes ein wichtiges 
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Thema. Dabei ist es den Mitarbeiter*innen nach Lähnemann (2007) ein Anliegen, über 

die Rolle des Samenspenders zu sprechen und zu erörtern, wie offen die Lebenspartne-

rinnen dem Kind gegenüber in Bezug auf diese Aspekte sind bzw. sein werden. In die-

sem Zusammenhang wird oftmals auf die Bedeutsamkeit für das Kind hingewiesen, zu 

wissen, wer der biologische Vater ist (Jansen et. al, 2014, S.111). Außerdem sollte nach 

Wilke (2014, S.144) überprüft werden, inwieweit die Lebenspartnerinnen in der Lage 

sind, das Kind auf zukünftige eventuelle Stigmatisierungen aufgrund ihrer Gleichge-

schlechtlichkeit vorzubereiten und es diesbezüglich zu stärken. Ebenso wird oftmals 

Wert darauf gelegt, dass das Kind männliche Bezugspersonen hat (Herbertz-Floßdorf, 

2010, S.24). Die Beziehung der Co-Mutter zum Kind spielt im Verfahren genauso eine 

Rolle wie bei den Stieffamilien. Allerdings wird das Kind in der Regel nicht in das Ver-

fahren mit einbezogen, da die SKA in lesbischen Lebenspartnerschaften meistens inner-

halb der ersten drei Lebensjahre beantragt wird (Rupp & Dürnberger, 2010, S.74). Hier 

kann stattdessen das Verhalten des Kindes und dessen Bindung zur Co-Mutter beobach-

tet werden (vgl. Maurer in: Rauscher, 2013, § 189 FamFG, Rn.15).  

 Der zweite in der Stellungnahme zu berücksichtigende Aspekt gemäß § 1741 

Abs. 1 S. 1 BGB ist das Eltern-Kind-Verhältnis. Wilke (2014, S.145) erläutert, dass die 

Merkmale einer Eltern-Kind-Beziehung unterschiedlich ausgelegt werden, darunter aber 

beispielsweise das Übernehmen von elterlichen Aufgaben und das Vorhandensein einer 

„emotionalen Bindung“ gefasst werden können. Ferner wird oftmals der Schluss gezo-

gen, dass für eine Verbindung zwischen Stiefvater/Co-Mutter und Kind auch eine be-

ständige Ehe bzw. ELP von Nöten ist (Wilke, 2014, S.147; Enders, 2004, S.63). Man-

che AVS setzen nach Enders (2004, S.63) daher für die Beantragung der SKA voraus, 

dass die Ehe/ELP schon längere Zeit anhält.        

 Um den Mitarbeiter*innen der AVS die Prognose zu vereinfachen, ob das El-

tern-Kind-Verhältnis entstanden ist oder voraussichtlich entstehen wird, sieht das Ge-

setz vor, dass „(…) der Annehmende das Kind eine angemessene Zeit in Pflege gehabt 

hat“ (§ 1744 BGB). Der Wortlaut des Paragraphen ist so formuliert, dass die Einhaltung 

der Adoptionspflegezeit und deren Länge nicht zwingend sind bzw. variabel gestaltet 

werden können (vgl. Braun in: Heilmann, 2015, § 1744 BGB, Rn.1; Heiderhoff in: 

Viefhues, 2017, § 1744 BGB, Rn.2; Wilke, 2014, S.153). In der Praxis ist es üblich, so 

Heiderhoff (in: Viefhues, 2017, §1744 BGB, Rn.2), einen Mindestzeitraum von einem 

Jahr als erforderlich anzusehen, bevor die Adoption ausgesprochen werden kann. Diese 

Probezeit ist für die Fachkräfte vor allem bei klassischen SKA schwieriger zu beurteilen 

als bei Fremdadoptionen, da die Kinder üblicherweise bereits länger in der Stieffamilie 
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leben als die Mitarbeiter*innen in den Fall involviert sind und sich der Zeitraum daher 

ihrem Einfluss entzieht (Wilke, 2014, S.152; vgl. Braun in: Heilmann, 2015, § 1745 

BGB, Rn.4 ). Dennoch ist die Probezeit im übertragenden Sinne auch in Fällen der SKA 

anwendbar, da auch hier Stabilität in der Familie und eine gefestigte Beziehung zwi-

schen Stiefelternteil und Kind unabkömmlich sind (Heiderhoff in: Viefhues, 2017, § 

1744 BGB, Rn.2).          

 Die Einhaltung des Adoptionspflegejahrs in Fällen der SKA in lesbischen Le-

benspartnerschaften wird im juristischen Schrifttum kontrovers diskutiert. Heiderhoff 

(ebd.) und Braun (in: Heilmann, 2015, § 1745 BGB, Rn.3) sprechen sich dagegen aus, 

dass hier ein Jahr zwingend abgewartet werden muss. Braun (ebd.) ist der Meinung, ein 

solches Vorgehen sei mittlerweile „überholt“. Dies bestätigt auch der Beschluss des 

Amtsgerichtes Elmshorn (Az. 46F 9/10 vom 20.12.2010, Rn.12) welcher beinhaltet, 

dass das Adoptionspflegejahr bei Spenderkindern, welche in lesbische Lebenspartner-

schaften hineingeboren werden, nicht eingehalten werden muss. Dies wird damit be-

gründet, dass weder das Kindeswohl, noch die Mutter-Kind-Beziehung infrage gestellt 

werden kann, da es sich um „das Wunschkind beider Partnerinnen“ handelt, welches 

„(…) aufgrund eines gemeinsamen Entschlusses der Partnerinnen entstanden [ist] und 

(…) von beiden Partnerinnen gleichermaßen geliebt und umsorgt [wird]“. Darüber hin-

aus heißt es, es sei „(…) sachlich nicht gerechtfertigt, das Kind ein Jahr auf eine rechtli-

che Verbindung zu der Person warten zu lassen, die faktisch bereits der zweite Elternteil 

ist“ (ebd., Rn.17). Dagegen vertritt Maurer (in: Schwab, 2012, § 1744 BGB, Rn.14) 

zwar den Standpunkt, dass bei Säuglingen generell eine kürzere Dauer der Adoptions-

pflege anzusetzen ist als bei älteren Kindern, die schon emotionale Beziehungen zu an-

deren Erwachsenen aufgebaut haben. Er spricht sich allerdings deutlich gegen einen 

kompletten Verzicht auf die Pflegezeit aus und nennt explizit, Lebenspartner*innen als 

Zielgruppe, denen man „(…) ohne Schaden für die Pflegebeziehung ein Abwarten [zu-

muten kann]“ (ebd., Rn.14).         

 Neben diesen beiden zu bewertenden Aspekten entspricht es den fachlichen 

Standards der AVS die „Elterneignung“ zu überprüfen (vgl. Braun in: Heilmann, 2015, 

§ 1741 BGB, Rn.14). Dazu zählt unter anderem die Erziehungsfähigkeit und Persön-

lichkeit des/der Annehmenden sowie dessen/deren Lebensgeschichte, das soziale und 

familiäre Umfeld, die gesundheitliche Verfassung und die Überprüfung auf Vorstrafen 

(ebd.). In den Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung wird ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, dass die Eignungsprüfung ebenso sorgfältig wie bei Adoptionen von fremden 

Kindern vonstattengehen muss (BAGLJAE, 2015, S.40).    
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 Darüber hinaus ist im Besonderen in klassischen SKA-Fällen, in denen der 

Stiefvater noch weitere Kinder aus einer vorangehenden Beziehung hat, welche nicht 

mit ihm zusammenleben, § 1745 BGB zu beachten (vgl. Braun in: Heilmann, 2015, § 

1745 BGB, Rn.7). In § 1745 S. 1 BGB wird unter anderem geregelt, dass die Adoption 

nicht beschlossen werden darf, wenn diese nicht mit den Interessen der anderen Kinder 

vereinbar ist, wobei gemäß § 1745 S.2 BGB vermögensrechtliche Aspekte dafür nicht 

ausschließlich entscheidend sein sollen. Diese Vorschrift sieht insbesondere vor, die 

anderen Kinder zu schützen (vgl. Heiderhoff in: Viefhues, 2017, Rn.1, § 1745 BGB), da 

ihre Einwilligung im Gesetz nicht vorgesehen ist (vgl. Braun in: Heilmann, 2015, § 

1745 BGB, Rn.6).          

 Nachdem nun ein Überblick über das Adoptionsverfahren gegeben wurde, fol-

gen als letzter Punkt der theoretischen Grundlagen Forderungen zu Alternativen zur 

SKA in den lesbischen Lebenspartnerschaften. 

4.7 Alternative Forderungen zur Stiefkindadoption in lesbischen Le-

     benspartnerschaften 

Ein Blick in das europäische Ausland zeigt, dass in vielen Ländern die rechtliche Zu-

ordnung der Co-Mutter zum Kind automatisch erfolgt (Gerlach, 2010, S.12). Dass in 

Deutschland zunächst die SKA abgeschlossen werden muss, wird von Lesbeninitiati-

ven, aber auch in politischen und juristischen Diskursen oft kritisch betrachtet. Daher 

stößt man in diesem Kontext in Bezug auf die SKA häufig auf Begriffe wie „Umweg“ 

(Green & Thorn, 2015, S.51; Germerott, 2015, S.763), „Notlösung“ (Schumann, 2015, 

S.10) oder „unnötig schwerfällig“ (Helms, 2015, S.54).    

 Schumann (2015, S.7ff.) stellt heraus, dass die Frage, wie die Elternschaft in 

Zeiten der reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten familienrechtlich ausgestaltet 

werden soll, seit mehr als 30 Jahren diskutiert wird, jedoch bis heute noch in vielen 

Punkten Regelungen ausstehen. Ihrer Meinung nach besteht ein Reformbedarf des 

Kindschaftsrechts, da dieses noch auf die traditionelle Art der Familienbildung inner-

halb der Ehe ausgerichtet sei und die Spaltung von rechtlicher und sozialer Elternschaft 

nicht hinreichend berücksichtige (ebd., S.14). Bezüglich der SKA bei Spenderkindern in 

lesbischen Lebenspartnerschaften sieht Schumann (2015, S.11f.) keine „sachlichen 

Gründe“, die die Unterscheidung zwischen homo- und heterosexuellen Paaren rechtfer-

tigen. Als rechtliche Maßnahmen schlägt sie zum einen die Möglichkeit der „Pluralisie-

rung von Elternverantwortung“ (ebd., S.14) vor. Damit ist gemeint, dass mehr als zwei 

Elternteile eine Elternrolle für das Kind einnehmen können. Diese Regelung könnte in 
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einzelnen Fällen der privaten Samenspende sinnvoll sein, wenn die Lebenspartnerinnen 

nicht ausschließen, dass der Spender am Leben des Kindes teilhat. Da es sich dabei 

nicht um den Regelfall handelt, lautet ihre grundsätzliche Forderung, dass die Co-

Mutter dem Kind direkt als Elternteil abstammungsrechtlich zugeordnet wird (ebd., 

S.16) - analog zu den abstammungsrechtlichen Regelungen für Ehepaare nach § 1592 

Nr. 1 BGB. Diese Forderung findet auch im weiteren juristischen Schrifttum viele Be-

fürworter*innen  (Heiderhoff, 2015, S.1823; Helms, 2015, S.54). Dethloff (2010, S.169) 

weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass es sich „zu Lasten des Kindes“ auswirke, 

wenn dessen rechtliche Absicherung erst nach der SKA erfolgt, anstatt mit Geburt. Mül-

ler-Götzmann (2009, S.322) geht sogar so weit zu sagen, dass „(…) im Schrifttum (…) 

davon ausgegangen [wird], daß die Stiefkindadoption nach erfolgter heterologer Inse-

mination (…) im Zweifel immer dem Kindeswohl entsprechen werde“.   

 Seitens der Interessenverbände für Lesben wird, entsprechend dem Argumenta-

tionsgang dieser Arbeit, oftmals mit der unterschiedlichen Lebenssituation der Lebens-

partnerinnen im Vergleich zu den klassischen Stieffamilien argumentiert. So konstatiert 

Lähnemann (2007), dass die Gleichstellung mit den Stieffamilien häufig nicht der „(…) 

Familiensituation gerecht“ werde, wobei sie vor allem die, teils seitens der AVS vorge-

gebene, Dauer der Pflegezeit und des Zusammenlebens kritisiert. Ähnlich äußert sich 

Herbertz-Floßdorf (2010, S.23), die auf die unterschiedlichen Ausgangslagen der Paare 

hinweist und der Meinung ist, dass das Verfahren als „(…) nicht passend für die Le-

benswirklichkeit (…) “ der Familien erscheint. Auch Jansen et al. (2014, S.106) erheben 

den Vorwurf, dass in dem Verfahren „(…) Bewertungskriterien angelegt [werden], wel-

che die Lebenswirklichkeit und Familiengenese in Lebenspartnerschaften nicht berück-

sichtigen.“ Ferner weist Herbertz-Floßdorf (2010, S.26) auf die finanzielle Belastung 

für die Kommunen und den erhöhten Arbeitsaufwand für die Jugendämter hin, die 

durch die SKA entstehen und durch eine Gleichstellung der Lebenspartnerschaft mit der 

Ehe vermieden werden könnten. Auch seitens der Interessenverbände für Lesben be-

steht also der Wunsch nach Anerkennung der Elternschaft der Co-Mutter direkt nach 

der Geburt und somit auch nach einer Gleichstellung der Lebenspartnerinnen mit Ehe-

leuten, welche ein Kind mittels Samenspende zeugen (ebd., S.23; Lähnemann, 2007).

 Politisch wird das Thema ebenfalls aufgegriffen. Bisher hat die Bundesregierung 

ihre im Koalitionsvertrag verankerte Ankündigung, „rechtliche Regelungen, die gleich-

geschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen (…)“ (CDU, CSU & SPD, 

2013, S. 105) zu beseitigen, im Hinblick auf die SKA bei Spenderkindern in lesbischen 

Lebenspartnerschaften nicht verwirklicht. Im Rahmen ihrer Antworten auf die Wahl-
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prüfsteine des LSVD für die Bundestagswahl 2013 verweisen die CDU/CSU (2013, S. 

2) auf den besonderen Schutz von Ehe und Familie gemäß Art. 6 GG, der eine „(…) 

Differenzierung zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft“ nach wie vor erlaube.  

 Die SPD (2013, S.1) dagegen spricht sich für eine “Öffnung der Ehe für gleich-

geschlechtliche Paare“ aus. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (2013), Die Linke 

(2013) und die Piratenpartei (2013) befürworten diese ebenfalls und wünschen sich zu-

dem explizit eine abstammungsrechtliche Gleichbehandlung. Der Vorschlag der FDP, 

die einer Gleichstellung der Ehe und ELP auch zustimmt, sieht vor, dass „(…) das Ver-

wandtschaftsverhältnis zu beiden leiblichen Eltern erhalten bleibt, wenn alle Beteiligten 

dem zustimmen und es dem Kindeswohl nicht widerspricht“, die Co-Mutter darüber 

hinaus aber ebenfalls als rechtlicher Elternteil anerkannt werden kann (FDP, 2013).

 Im Februar 2016 legte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drs.18/7655 

vom 24.02.2016) dem Bundestag einen Gesetzesantrag mit dem Titel „Elternschaftsver-

einbarung bei Samenspende und das Recht auf Kenntnis eigener Abstammung“ vor, 

indem ein konkreter Vorschlag zur Ausgestaltung der Elternschaft bei Spenderkindern 

enthalten ist. Gefordert wird ein neues „familienrechtliches Institut der Elternschafts-

vereinbarung“ (ebd., S.2). Demnach sollen die Lebenspartnerinnen und der Samenspen-

der in Zukunft gemeinsam vor der Insemination beim Jugendamt vorstellig werden und 

dort festlegen, wer mit Geburt des Kindes den rechtlichen Elternstatus erhält. Gleichzei-

tig soll das Jugendamt über die rechtlichen Folgen aufklären und ein Angebot zur psy-

chosozialen Beratung unterbreiten.       

 Nachdem nun aus unterschiedlichen Perspektiven heraus Positionen und Forde-

rungen hinsichtlich eines Reformbedarfes der Gesetzeslage beleuchtet wurden, wird im 

folgenden Kapitel genauer auf die qualitative Forschung eingegangen, die an diesem 

Punkt anknüpft.  

5. Forschungsdesign 

 Zunächst wird die Forschungsmethode dargestellt, gefolgt von Erläuterungen zum In-

terviewleitfaden, dem Zugang zum Feld und der Gruppe der Interviewten. Anschließend 

wird die Durchführung der Interviews analysiert und die Auswertungsmethode darge-

legt.  

5.1 Expert*inneninterviews als qualitative Forschungsmethode 

In Hinblick auf den Gegenstand dieser Arbeit erschien es sinnvoll, qualitativ zu for-

schen. Nach Flick, von Kardorff und Steinke (2009, S.17) ist es Ziel der qualitativen 
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Forschung „(…) Sichtweisen der beteiligten Subjekte, die subjektiven und sozialen 

Konstruktionen ihrer Welt (…)“ zu untersuchen. Die forschungsleitende Frage dieser 

Arbeit lautet, inwieweit die SKA, so wie sie aktuell rechtlich gestaltet wird, der spezifi-

schen Lebenssituation der Lebenspartnerinnen gerecht wird. Dabei soll ein Einblick in 

individuelle Einschätzungen von Mitarbeiter*innen in AVS gewonnen werden.  

 Um dies umzusetzen, wurde als Forschungsmethode das Expert*inneninterview 

gewählt. Dabei wurde in Anlehnung an die Definition von Meuser und Nagel (2009a, 

S.467) ein/e Expert*in allgemein als eine Person angesehen, der/die „(…) über ein Wis-

sen verfügt, das sie zwar nicht notwendigerweise alleine besitzt, das aber doch nicht 

jedermann in dem interessierenden Handlungsfeld zugänglich ist“. Die Expertise war in 

diesem Fall dem institutionellen Kontext zuzuordnen (ebd., 2009b, S.42), also als Son-

derwissen zu verstehen, das im Rahmen der beruflichen Tätigkeit in der AVS generiert 

wird. Der/die Expert*in wurde in seiner Funktion als „aktiver Partizipant“ (ebd., S.44) 

interviewt, wohingegen die Rolle als Privatperson in den Hintergrund rückte (ebd., 

S.46f.).  

5.2 Erstellung des Interviewleitfadens 

Das Expert*inneninterview wurde in Form eines offenen Leitfadeninterviews gestaltet. 

Dies bot sich bei der eng eingegrenzten Fragestellung an (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2014, S.127), da es den Vorteil hat, dass die Leitfragen aus der Theorie abgeleitet wer-

den und so eine Strukturierung in bestimmte Themenbereiche, die für die Forschungs-

frage relevant sind, gewährleistet wird (Gläser & Laudel, 2009, S.115). Dieses Vorge-

hen sollte dazu beitragen, dass auch im Gespräch der Fokus der Interviewten darauf 

gelenkt wird (Meuser & Nagel, 2009b, S.56).       

 Auf der anderen Seite wurden die Fragen offen formuliert, um zu garantieren, 

dass die Expert*innen auf diejenigen Aspekte eingehen können, die für sie von Bedeu-

tung sind (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S.121). Aus demselben Grund wurde 

auch eine flexible Handhabung des Interviewleitfadens angestrebt (Meuser & Nagel, 

2009b, S.52). Dieser wurde folglich nicht als gesetzt und unveränderbar betrachtet 

(ebd.), sondern vielmehr als eine Übersicht der relevanten Themen, deren Ausgestaltung 

und Reihenfolge dem individuellen Gesprächsverlauf angepasst werden können.   

 Im Hinblick auf das Forschungsvorhaben war insbesondere das „Deutungswis-

sen“ der Expert*innen von Interesse, in welchem deren „(…) Deutungsmacht (…) als 

Akteure in einer bestimmten Diskursarena zum Ausdruck kommt“ (Przyborski & Wohl-

rab-Sahr, 2014, S.121). Dieses Deutungswissen bezieht sich im Kontext dieser Arbeit 
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auf die rechtliche Situation der Lebenspartnerinnen und damit zusammenhängend auf 

ihre Erfahrungen mit der SKA mit dieser Zielgruppe, weshalb die vier Leitfragen alle 

auf Einschätzungen der Expert*innen diesbezüglich abzielten. Im Einzelnen war der 

Interviewleitfaden (s. Anhang 1.3) folgendermaßen aufgebaut: 

1. In der Literatur wird häufig betont, dass die Lebenssituation der Lebenspartnerin-

nen, die ein Kind mittels Samenspende zeugen, sich stark von der Lebenssituation 

klassischer Stieffamilien unterscheidet. Wie sind dazu Ihre Erfahrungen? 

Da für die Beantwortung der Forschungsfrage die Lebenssituation der Lebenspartnerin-

nen ein zentrales Element ist, wurden die Expert*innen zunächst zu Ihren Erfahrungs-

werten dazu befragt. Gleichzeitig wurden sie aufgefordert, einen Vergleich zu der Le-

benssituation der klassischen  Stieffamilien zu ziehen – angelehnt an den Argumentati-

onsgang aus der Theorie. 

2. Wie sind vor diesem Hintergrund Ihre Erfahrungen zur SKA in lesbischen Lebens-

partnerschaften? 

So sollte eine Verbindung der Antworten der ersten Frage mit den Erfahrungen hin-

sichtlich der SKA hergestellt werden. Dabei wurde die Frage offen formuliert, um den 

Relevanzen der Expert*innen Raum zu geben. An dieser Stelle sollte ein Einblick in die 

Deutungen der Interviewten erzielt werden, indem nach Erfahrungen gefragt wurde, die 

sich auf deren berufliche Tätigkeit beziehen (Pryziborski & Wohlrab-Sahr, 2009, 

S.124).  

3. Was wünschen Sie sich in Bezug auf die Gesetzeslage hinsichtlich der SKA in lesbi-

schen Lebenspartnerschaften? 

Um den Expert*innen die Möglichkeit zu eröffnen, ggf. die für sie bedeutsamen Ände-

rungsbedarfe der Gesetzeslage aufzuzeigen, wurde zunächst offen nach Wünschen ge-

fragt.  

4. Von Lesbeninitiativen und in politischen und juristischen Debatten wird teilweise 

gefordert, dass die Co-Mutter sofort nach der Geburt des Kindes als zweiter recht-

licher Elternteil anerkannt werden soll. So wird es bei ehelichen, heterosexuellen 

Familien gehandhabt, welche ein Kind mittels Samenspende zeugen. Die SKA in 

lesbischen Lebenspartnerschaften würde damit hinfällig werden. 

Was halten Sie von einer solchen Regelung? 
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Mit dieser abschließenden Frage sollten die Expert*innen sich für den Fall, dass dieser 

Aspekt nicht eigeninitiativ bei der vorherigen Leitfrage genannt wurde, konkret zu oben 

genannter Forderung äußern. Hier war ihre Deutungsmacht im Kontext der dort ange-

sprochenen gesellschaftlichen Debatte gefragt (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, 

S.124f.). Es wurde vermutet, dass sich bei der späteren Auswertung aus den Antworten 

auf diese Frage, abhängig von den Standpunkten der Expert*innen, deutliche Rück-

schlüsse im Hinblick auf die Beantwortung der Forschungsfrage ziehen lassen.  

 Neben den vier Leitfragen wurden je nach Gesprächsverlauf weitere Nachfragen 

gestellt, die jedoch nicht mit in den Interviewleitfaden aufgenommen wurden, da sie 

von Interview zu Interview variierten. Auf diese Nachfragen wird daher genauer in Ka-

pitel 5.5 eingegangen, in dem die Durchführung der Interviews beschrieben wird.

 Des Weiteren wurde in Anlehnung an Helfferich (2011, S.182) ein separater 

Kurzfragebogen (s. Anhang 1.4) erstellt, in dem allgemeine Informationen, die keine 

ausführlichen Antworten bedürfen, erfragt wurden. Diese bezogen sich auf Angaben, 

die auf die Expertise der Interviewten bezogen waren: Gefragt wurde nach der Berufs-

bezeichnung der Befragten sowie Weiterbildungen, die absolviert wurden, nach der 

Dauer der Tätigkeit in der aktuellen Arbeitsstelle sowie der Anzahl bisher begleiteter 

SKA bei Spenderkindern in lesbischen Lebenspartnerschaften. Ferner wurde die sexuel-

le Orientierung der Befragten erhoben, um einordnen zu können, vor welchem persönli-

chen Hintergrund sich die Expert*innen über das Thema äußern. Zwar steht in einem 

Expert*inneninterview, wie oben erläutert, der/die Interviewte in seiner/ihrer funktio-

nellen Rolle im Mittelpunkt der Betrachtung, dennoch erschien der Einwand von Meu-

ser und Nagel (2009a, S.469), dass persönliche Erfahrungen unter Umständen „(…) 

Einfluss auf die Wahrnehmung und möglicherweise auch die Gestaltung des beruflichen 

Aufgabenbereichs“ haben können, im Kontext dieser Forschung relevant.  

5.3 Sampling und Zugang zum Feld  

Die Kontaktaufnahme mit drei der vier Interviewten – Frau A., Frau C. und Frau D.,
9
 - 

fand während eines Arbeitskreises statt, bei dem Mitarbeiter*innen von AVS aus unter-

schiedlichen Städten zum Zwecke eines fachlichen Austausches zusammentrafen. Mir 

bot sich die Möglichkeit, dort im Rahmen meines Anerkennungspraktikums in einer 

AVS teilzunehmen und während der Veranstaltung anzufragen, ob jemand der Anwe-

senden Interesse an der Teilnahme an einem Interview habe.             

                                                           
9
 Diese Bezeichnungen für die Expert*innen wurden frei gewählt, um deren Anonymität zu bewahren. 

Die Anfangsbuchstaben der Nachnamen entsprechen demnach nicht den realen Namen der Befragten.  
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 Die Interviewten wurden dabei gezielt nach dem Kriterium der Ex-

pert*innenkompetenz ausgewählt (Pickel & Pickel, 2009, S.447), welche insbesondere 

über die Anzahl von begleiteten SKA bei Spenderkindern in lesbischen Lebenspartner-

schaften definiert wurde. Gleichzeitig wurde eine möglichst große Kontrastierung in-

nerhalb der Gruppe der Befragten angestrebt, um somit einer „Repräsentation der Hete-

rogenität“ nahezukommen (Kruse, 2015, S.242). Diese „maximale strukturelle Variati-

on“ (ebd.) bezog sich in dieser Arbeit in erster Linie auf die Verortung und den Träger 

der AVS, in welcher die Befragten tätig sind, sowie deren Geschlecht. Es stellte sich 

jedoch im Gespräch mit den anwesenden Expert*innen freier Träger heraus, dass diese 

nur in Ausnahmefällen SKA begleiten, da sie dafür im Gegensatz zu öffentlichen Trä-

gern eine spezielle Genehmigung benötigen. Zusätzlich wurde deutlich, dass lesbische 

Paare in der Regel bevorzugt Jugendämter aufsuchen, da teilweise Befürchtungen vor-

handen seien, dass seitens kirchlicher Träger Vorbehalte gegenüber ihrer Familienform 

bestehen könnten. Aufgrund dessen konnte lediglich eine Interviewpartnerin eines 

freien Trägers gewonnen werden.        

 Zur Erweiterung der Stichprobe wurde als vierter Interviewpartner explizit ein 

Mann ausgewählt, der mithilfe einer „Gatekeeperin“ (ebd., S.251) ausfindig gemacht 

wurde: Der Kontakt zu Herrn C. wurde per E-Mail hergestellt, nachdem dieser aufgrund 

seiner Expertise von einer Mitarbeiterin einer anderen AVS empfohlen wurde. Auch er 

zeigte großes Interesse an der Teilnahme.      

 Bezüglich der Anzahl der SKA-Fälle ergaben sich auffällige regionale Unter-

schiede, weshalb auch die befragten Expert*innen diesbezüglich eine große Spannbreite 

widerspiegeln. Die Befragten werden im kommenden Kapitel genauer vorgestellt. 

5.4 Vorstellung der Interviewten 

Alle vier Interviewten sind beruflich als Mitarbeiter*innen in unterschiedlichen AVS in 

NRW tätig und bezeichnen sich als heterosexuell.        

 Frau A. ist Diplom-Sozialarbeiterin mit einer Zusatzausbildung in Systemischer 

Familientherapie und bei einem freien Träger in einer Großstadt im Rheinland ange-

stellt. In der AVS arbeitet sie seit 1993, wobei sie davon fünf Jahre lang in Elternzeit 

war. Bisher hat sie circa zehn SKA bei Spenderkindern in lesbischen Lebenspartner-

schaften begleitet.  

Herr B. hat ein Studium zum Diplom-Pädagogen abgeschlossen sowie eine Wei-

terbildung im Bereich Spieltherapie und eine Gestalttherapieausbildung absolviert. Er 

arbeitet in einer AVS eines öffentlichen Trägers, ebenfalls in einer im Rheinland gele-
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genen Großstadt. Dort ist er seit 1998 tätig und hat bereits über 200 der oben genannten 

Fälle begleitet.    

Frau C. ist als Diplom-Sozialarbeiterin in einer AVS in einer Großstadt im 

Ruhrgebiet angestellt. Es handelt sich um einen öffentlichen Träger. In ihrer derzeitigen 

Arbeitsstelle ist sie seit 2007 tätig und kann seitdem circa 50 SKA im Rahmen von les-

bischen Lebenspartnerschaften verzeichnen.  

Frau D. ist Diplom-Sozialarbeiterin und hat im Rahmen ihrer Tätigkeit in der AVS 

zahlreiche Fachtagungen und Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen besucht. Seit 

1990 ist sie bei einem öffentlichen Träger, ebenfalls im Ruhrgebiet, angestellt. Ihre Er-

fahrung mit SKA in lesbischen Lebenspartnerschaften beruht auf neun Fällen. Hier ist 

auf die Besonderheit hinzuweisen, dass es sich dabei um neun Kinder handelte, jedoch 

nur um fünf Paare, da diese zum Teil mehrere Kinder durch Samenspende gezeugt ha-

ben. 

5.5 Durchführung der Interviews 

Vor Beginn der Interviews wurden die Befragten einleitend nochmals über das Thema 

der Arbeit und den Ablauf der Interviews informiert. Dabei wurde um Erlaubnis gebe-

ten, die Interviews mit einem Aufnahmegerät aufzuzeichnen und es wurde ein vertrauli-

cher Umgang  mit den Daten versichert. Diese Einleitung, die allen Befragten zwar frei, 

aber in ähnlicher Form, vorgetragen wurde, ist im Anhang 1.1 zu finden. Sie wurde in 

Anlehnung an den Vorschlag zur Gestaltung des Intervieweinstiegs von Kruse (2015, S. 

270f.) erstellt. Dieser Teil des Gespräches wurde nicht aufgezeichnet; erst danach wurde 

das Aufnahmegerät angeschaltet.       

 Die Interviews wurden so gestaltet, dass anschließend an die vier offenen Leit-

fragen des Interviewleitfadens, jeweils abhängig von den Antworten der Interviewten, 

spezifischere Nachfragen gestellt wurden, um die Expert*innen dazu anzuregen, ihre 

Ausführungen genauer zu erläutern (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S.128). Gleich-

zeitig wurde so ausgelotet, welche Bedeutung die Befragten den einzelnen Aspekten 

beimessen (ebd.). Durch das flexible Nachfragen wurde angestrebt, die Gesprächssitua-

tion möglichst natürlich wirken zu lassen (Gläser & Laudel, 2009, S.174). Um den Be-

fragten Verständnis und Interesse entgegenzubringen, wurde entsprechend der Empfeh-

lung von Gläser und Laudel (2009, S.163) aktiv zugehört, d.h., dass während des Ge-

spräches z.B. Blickkontakt gehalten und gelegentlich genickt wurde. Zuletzt wurde in 

allen Interviews die abschließende Frage gestellt, ob die Interviewten noch etwas hinzu-

fügen möchten, was noch nicht genannt wurde. Dadurch wurde den Befragten die Ent-
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scheidung über das Ende der Interviews überlassen, um so ihren Relevanzen gerecht zu 

werden (Kruse, 2015, S.273). Nachdem die Aufnahmen der Interviews beendet wurden, 

füllten die Expert*innen den Kurzfragebogen aus und unterschrieben eine Einverständ-

niserklärung im Hinblick auf die Verwendung ihrer Daten. Diese wurde in abgewandel-

ter Form von Kruse (2015, S. 274 f.) übernommen (s. Anhang 1.2).  

 Alle Interviews fanden im Zeitraum vom 14.10.2016 bis 26.10.2016 statt. Sie 

wurden in den jeweiligen Büros der Mitarbeiter*innen der AVS geführt, wodurch unge-

störte Gespräche in ruhiger Atmosphäre gewährleistet werden konnten. Lediglich das 

Interview mit Herrn B. wurde kurzzeitig durch eine Arbeitskollegin, die den Raum be-

trat, unterbrochen. Dies hatte jedoch keine relevanten Auswirkungen auf den weiteren 

Interviewverlauf. Frau A. sowie Frau D. erhielten auf ihren Wunsch hin die Interview-

fragen im Voraus. Die Interviews dauerten 27 Min. (Frau A.), 32 Min. (Herr B.), 20 

Min. (Frau C.) und 30 Min. (Frau D.).       

5.6 Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse  

Die Auswertung des Interviewmaterials orientierte sich an der qualitative Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2015). Diese zeichnet sich durch eine systematische, an Regeln orien-

tierte und theoriegeleitete Vorgehensweise aus (ebd., S.50ff.). Den Kern der Analyse 

bildet ein einheitliches Kategorienschema, welches sich nach Flick (2016, S.416) insbe-

sondere für eine Gegenüberstellung von unterschiedlichen Fällen anbietet. Da ein sol-

cher Vergleich zwischen den Aussagen der Expert*innen auch bei der vorliegenden 

Arbeit angestrebt wurde, erschien diese besonders geeignet.   

 Im ersten Schritt empfiehlt Mayring (ebd., S.54) als wesentlichen Bestandteil der 

Analyse eine Bestimmung des Ausgangsmaterials. Weil die Festlegung des Materials 

im Hinblick auf Erläuterungen der Stichprobenziehung bereits in Kapitel 5.3 und die 

Analyse der Entstehungssituation in Bezug auf die Durchführung der Interviews bereits 

im vorigen Kapitel vorgenommen wurde, werden nun lediglich noch die formalen Cha-

rakteristika des Materials beschrieben (ebd., S.55). Bei dem in dieser Arbeit zu analysie-

renden Material handelte es sich um die Transkripte der vier geführten Interviews (s. 

Anhang 2). Diese wurden nach den Transkriptionsregeln, die Meuser und Nagel (1991, 

S.456f.) vorschlagen, verschriftlicht. Das bedeutet, dass Pausen, Stimmlagen und non-

verbale Elemente nicht notiert wurden (ebd., S.455). Zudem wurden Teile des Ge-

sprächs, welche stellenweise inhaltlich zu weit vom Forschungsinteresse abweichen, 

nicht verschriftlicht. Solche Auslassungen sind in den Transkripten mit „(…)“ gekenn-

zeichnet. Ergänzend dazu wurde nach Kuckartz et al. (2007, S.27) darauf verzichtet, 
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Dialekte zu transkribieren, die Sprache und Interpunktion wurde leicht geglättet und 

Angaben, die Rückschlüsse auf die Interviewten zulassen, wurden anonymisiert. 

 Des Weiteren werden nach Mayring (2015, S.61) vor Beginn der eigentlichen 

Inhaltsanalyse die einzelnen Analyseeinheiten festgelegt. Für diese Forschung wurden 

sie wie folgt definiert: 

Kodiereinheit: Der kleinste analysierende Materialbestandteil ist ein Wort. 

Kontexteinheit: Der größte analysierende Materialbestandteil ist ein Sinnabschnitt. 

Auswertungseinheit: Die Textteile werden anhand der Kategorien ausgewertet. 

Mayring (2015, S.67) unterscheidet drei unterschiedliche Analysetechniken: Die 

Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Unter Berücksichtigung des For-

schungsvorhabens dieser Arbeit wurde die Grundform der Strukturierung gewählt, de-

ren Fokus auf der Extraktion von bestimmten Inhalten liegt. Die Aspekte, welche in die 

Analyse einfließen sollen, werden dabei durch ein Kategoriensystem bestimmt (ebd., 

S.103). Dies geschieht mithilfe der deduktiven Kategorienbildung, d.h., dass die Kate-

gorien aus den theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet werden (ebd., S.85). Um eine 

systematische Zuordnung der Textstellen zu gewährleisten und Transparenz zu schaffen 

wird explizit festgelegt, welche Aspekte unter die jeweilige Kategorie fallen. Zu diesem 

Zweck wurde ein Kodierleitfaden mit genauen Definitionen der Kategorien erstellt 

(ebd., 2016, S.118 f.), welcher  im Anhang 3.1 dieser Arbeit zu finden ist. Des Weiteren 

wurden dort konkrete Ankerbeispiele aufgeführt, die als exemplarische Textstellen zu 

den entsprechenden Kategorien gelten. Sofern Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen 

den Kategorien bestanden, wurden Kodierregeln formuliert. Während eines ersten Pro-

bedurchlaufs, aber auch während der Analyse, wurden die Kategorien, wie von Mayring 

(2016, S. 199f.) empfohlen, immer wieder am Material auf ihre Stimmigkeit hin über-

prüft und ggf. nochmals überarbeitet.      

 Im vorliegenden Fall konnten nicht alle relevanten Textstellen von den dedukti-

ven Kategorien erfasst werden. Aus diesem Grund wurden weitere induktive, also aus 

dem Interviewmaterial entwickelte, Kategorien, gebildet (ebd., S.85). Diese wurden 

ebenfalls in den Kodierleitfaden aufgenommen und sind entsprechend gekennzeichnet. 

Des Weiteren wurden die Kategorien zum Großteil zum Zwecke der Strukturierung in 

Unterkategorien aufgeteilt. Bevor im Folgenden das so entstandene Kategoriensystem 

vorgestellt wird, folgt noch ein allgemeiner Hinweis zur Bildung der Kategorien. Ob-

wohl sich die Forschungsfrage auf die Lebenssituation der Lebenspartnerinnen bezieht, 

wurden bewusst auch die Inhalte der Interviews, die die ehelichen Stieffamilien betref-
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fen, mit in die Analyse aufgenommen. Dies hat den Hintergrund, dass die abschließende 

Beurteilung der Expert*innen, inwieweit die aktuelle rechtliche Ausgestaltung der SKA 

der Lebenssituation der Lebenspartnerinnen gerecht wird, auch in Relation dazu zu se-

hen ist, welche Erfahrungen die Befragten im klassischen SKA-Verfahren mit den ehe-

lichen Stieffamilien machen: Diese werden vor dem Gesetz mit den Lebenspartnerinnen 

gleichgestellt und es stellt sich die Frage, ob das rechtliche Konzept, wie es ursprüng-

lich für die klassischen Fälle entworfen wurde, in der Praxis auf die Lebenspartnerinnen 

übertragbar ist. Ein umfassendes Fazit kann also nur  im Rahmen dieses Vergleichs, wie 

er auch auf juristischer Ebene stattfindet, gezogen werden. Vor diesem Hintergrund 

ergab sich folgendes Kategoriensystem:       

 K 1 stellt einen Vergleich der Lebenssituationen der Lebenspartnerinnen und der 

Ehepaare dar. Dabei werden die Merkmale der Familiengründung der Lebenspartnerin-

nen (UK 1.1) mit den Merkmalen der Familiengründung der Ehepaare (UK 1.2) gegen-

übergestellt. In der UK 1.3 (induktiv) folgen soziodemographische Merkmale der Le-

benspartnerinnen, während selbige Merkmale der Ehepaare unter die UK 1.4 (induktiv) 

fallen. Diese soziodemographischen Merkmale sind in den theoretischen Vorüberlegun-

gen dieser Arbeit ausgeklammert worden. Anhand der Aussagen der Expert*innen lässt 

sich jedoch erkennen, dass auch diese als charakteristisch für die Lebenssituationen an-

gesehen werden. Da diese Merkmale im Hinblick auf die SKA nicht zu vernachlässigen 

sind, weil auch die Überprüfung der finanziellen Lage sowie der Wohnsituation (Re-

genbogenfamilien NRW, o.J.) für die Stellungnahme der AVS von Bedeutung sind, 

wurden die Unterkategorien mit in den Kategorienleitfaden aufgenommen. 

 K 2 beschreibt thematische Schwerpunkte, die die Expert*innen im Adoptions-

verfahren in lesbischen Lebenspartnerschaften als relevant ansehen. Das Thema Vater-

schaft als UK 2.1 wird aufgrund seines hohen Stellenwerts in den Gesprächen weiter 

aufgeteilt in Aussagen zur Auswahl des Samenspenders (UK 2.1.1) und den Interessen 

des Kindes (UK 2.1.2). Die weiteren Unterkategorien beziehen sich auf die Vorberei-

tung des Kindes auf Diskriminierungen (UK 2.2), die soziale Einbindung (UK 2.3), 

männliche Bezugspersonen (UK 2.4) und die Lebens- und Paargeschichte (UK 2.5). 

 Im Vergleich dazu befasst sich K 3 mit den thematischen Schwerpunkten im 

Adoptionsverfahren in ehelichen Stieffamilien, wobei in die Rolle des leiblichen Vaters 

(UK 3.1), den Umgang mit der vorausgegangenen Trennung vom leiblichen Vater (UK 

3.2), die Beständigkeit der Stieffamilie (UK 3.3) sowie familiengeschichtliche Aspekte 

(UK 3.4) differenziert wird.        

 K 4 (induktiv) stellt Eindrücke zur Persönlichkeit der Lebenspartnerinnen (UK 
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4.1) und der Persönlichkeit der Ehepartner*innen (UK 4.2) gegenüber. In der Literatur 

konnten zu diesen Aspekten keine Aussagen gefunden werden. Die Persönlichkeit der 

Klientinnen ist allerdings auch ein Kriterium, auf welches, wie in Kapitel 4.5 darge-

stellt, in der „Elterneignung“ im Rahmen der SKA geachtet wird (vgl. Braun in: Heil-

mann, 2015, § 1741 BGB, Rn.14), weshalb es sinnvoll erschien, dies in der Auswertung 

zu berücksichtigen.          

 K 5 beschreibt die Gestaltung der Länge der Adoptionsverfahren in lesbischen 

Lebenspartnerschaften. Die hier dargestellten Haltungen und Vorgehensweisen der Ex-

pert*innen können Aufschluss darüber geben, inwieweit die Zeiträume, die bei anderen 

Adoptionsfällen üblicherweise eingehalten werden, den Lebenspartnerinnen ihrer Mei-

nung nach gerecht werden.         

 Mit den gesetzlichen Regelungen befasst sich K 6, wobei hier in Stellungnah-

men zur aktuellen Gesetzeslage (UK 6.1), Stellungnahmen zur (abstammungsrechtli-

chen) Gleichstellung (UK 6.2) sowie Vorschlägen zu alternativen Gesetzesänderungen 

(UK 6.3, induktiv) unterschieden wird.       

 Zu Erleichterung der Auswertung wurde eine Tabelle erstellt, in der alle Text-

stellen den Kategorien zugeordnet wurden (s. Anhang 3.2). Im Folgenden werden die 

Ergebnisse der Auswertung dargestellt. Dabei werden nacheinander die zentralen Er-

kenntnisse der Kategorien beschrieben und vor dem theoretischen Hintergrund interpre-

tiert. 

6. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse  

Zunächst werden die Aussagen der Expert*innen über die Lebenssituationen der Leben-

spartnerinnen und Ehepaare gegenübergestellt, wobei im ersten Schritt die Merkmale 

der Familiengründung verglichen werden. 

K 1 Lebenssituationen der Lebenspartnerinnen und Ehepaare im Vergleich: 

Hinsichtlich der Merkmale der Familiengründung der Lebenspartnerinnen (UK 1.1) 

besteht Einigkeit unter den Expert*innen: Als charakteristisch wird in erster Linie die 

gemeinsame Entscheidung der Lebenspartnerinnen, eine Familie zu gründen, angesehen 

(Frau A., Z.7f.; Herr B., Z.36; Frau C., Z.47; Frau D., Z. 54f.). Außerdem wird hervor-

gehoben, dass vor der Umsetzung dieses Kinderwunsches eine intensive Planung und 

Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen seitens der Lebenspartnerinnen 

stattfindet: 
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„Es ist ein sehr strukturiertes, planvolles Leben und ein sehr überlegtes Entschei-

den auch, auf welchem Weg wollen sie das machen und auch, ich glaube im Vor-

feld schon oft sehr, sehr überlegt, wie wollen sie das dem Kind vermitteln“ (Frau 

A., Z.106ff.). 

Zu diesen beiden genannten Merkmalen passt der Begriff „geplant lesbische Familien“ 

(Green & Thorn, 2015, S.49), wie er sich in der Literatur etabliert hat (vgl. Kapitel 4.2). 

Als weiteres zentrales Merkmal wird die Begleitung der leiblichen Mutter durch die Co-

Mutter bei allen Schritten auf dem Weg zum Kind aufgeführt: „(…) und, dass dann die 

Lebenspartnerin natürlich von Anfang an von der Insemination bis zur Geburt alles in-

tensiv begleitet“ (Frau C., Z.48ff.). Dies wird genauso von Bergold und Rupp (2010, 

S.133) herausgearbeitet. In diesem Zusammenhang betrachten Frau A. (Z.10). und Frau 

C. (Z.50f.) es als relevant, dass die Co-Mutter somit von Beginn an genauso wie die 

leibliche Mutter eine Bindung zum Kind aufbaut. Eine Expertin nennt darüber hinaus 

als besonderes Kennzeichen die fehlende Beziehung zum leiblichen Vater (Frau A., 

Z.15f.). Mit der Aussage 

„(…) da sind ja die Gedanken schon im Vorfeld darin: „Wir müssen erst heiraten, 

also erst die eingetragene Lebenspartnerschaft, dann gehen wir über die Samen-

spende und dann müssen wir die Stiefkindadoption machen, weil es geht ja nicht 

anders.“  
fasst Frau D. (Z.67ff.) die einzelnen Schritte bis zur Verwirklichung des Kinderwun-

sches zusammen. Auch wird anhand dieses Zitates deutlich, dass die SKA in den lesbi-

schen Lebenspartnerschaften nur der letzte Schritt der Planungskette darstellt – wie Jan-

sen et al. (2014, S.110) es beschreiben.       

 Im Vergleich dazu benennt Herr B. als Merkmal der Familiengründung der 

Ehepaare (UK 1.2) die „lange Vorgeschichte“ (Z.33 ff.) bezogen darauf, dass vor der 

Gründung der Stieffamilie zunächst eine Trennung der leiblichen Eltern stattgefunden 

hat. Dass hier als typisches Merkmal die Trennung genannt wird und nicht der Tod des 

leiblichen Elternteils, deckt sich mit der Aussage von Krähenbühl et al. (2011, S.25), 

dass es sich bei dieser um die häufigere Variante handelt. Darüber hinaus wird heraus-

gestellt, dass die leibliche Mutter schon längere Zeit mit ihrem Kind zusammenlebt als 

der Stiefvater, da dieser erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Familie tritt (Frau A., 

Z.213f.; Frau C., Z.31-53). Für Frau D. bedeutet dies im Kontrast zu der Situation in 

den Lebenspartnerschaften auch eine andere Motivation hinsichtlich der SKA: „Ich 

muss erst das Kind kennenlernen und dann entwickelt sich das“ (Z.72f.). Es wird also 

deutlich, dass der Bindungsaufbau zum Kind in den Stieffamilien nicht - wie bei den 

Lebenspartnerinnen – zeitgleich stattfindet. So entwickelt sich nicht nur die Beziehung 

zum Stiefvater, sondern auch der Wunsch nach der SKA erst im Laufe der Zeit.  
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 Auch mit Blick auf die soziodemographischen Merkmale der Lebenspartnerin-

nen (UK 1.3) und der Ehepaare (UK 1.4) nehmen die Expert*innen Unterschiede wahr: 

Bezogen auf die Frauenpaare führen sie an, dass diese in der Regel einen gehobenen 

Bildungshintergrund und damit einhergehend auch gute Berufsausbildungen und Ar-

beitsstellen vorweisen (Frau A., Z.134f.; Frau C., Z.6; Frau D., Z.37ff.). Eine Expertin 

hebt darüber hinaus die großzügige Wohnsituation hervor (Frau D., Z.8; Z.39ff.). So-

wohl Frau C. (Z.10), als auch Frau D. (Z.8; Z.12) umschreiben diesen Lebensstil als 

„(gut)bürgerlich“.          

 Im Vergleich dazu wird im Hinblick auf die finanzielle Lage der Ehepaare Fol-

gendes festgestellt:  

„(…) da haben wir dann auch schon mal Situationen, wo wir dann in so Geschich-

ten stecken wie: Da muss erst ein Insolvenzverfahren durch (…).Wir haben nicht 
unbedingt immer die, sage ich mal, gut situierten“ (Frau B., Z.14ff.).  

Hinzugefügt wird, dass aber auch Stieffamilien existieren, die wirtschaftlich stark sind 

(ebd.). Ein ähnliches Muster scheint in Bezug auf den Bildungshintergrund zu bestehen: 

Auch hier wird erläutert, dass die Spannbreite hinsichtlich der Höhe des Bildungsstan-

des unterschiedlich ausfällt (Frau A., Z.129ff.; Frau C., Z.23).   

 Es lässt sich festhalten, dass es sich bei den Lebenspartnerinnen aus Sicht der 

Expert*innen also um eine auffällig homogene Gruppe – bezogen auf einen hohen Bil-

dungsgrad und gute finanzielle Ressourcen – handelt, während die Stieffamilien als eher 

heterogen erlebt werden. Diese Erfahrungswerte der Expert*innen werden in der BMJ-

Studie, auf die sich Eggen und Rupp (2011, S.31) beziehen, bestätigt. Deren Ergebnisse 

deuten darauf hin, dass Paare in ELP mit Kindern einen über dem Durchschnitt liegen-

den Bildungsstatus aufweisen. Hier ist der Anteil der Personen mit (Fach-)Abitur (58%) 

beispielsweise fast doppelt so groß wie unter allen Eltern in Deutschland (30%). Analog 

dazu weisen Eltern in ELP häufiger einen Hochschulabschluss auf (45% im Vergleich 

zu 19%) und sind oftmals in höheren beruflichen Positionen vertreten. Bezüglich der 

Wohnsituation konnte festgestellt werden, dass die Wohnverhältnisse großzügiger be-

messen sind als bei heterosexuellen Elternpaaren (ebd., S.32). Auch die Heterogenität 

der Stieffamilien, die die Expert*innen beschreiben, wird in ähnlicher Form in der Lite-

ratur dargestellt: Dort ist insbesondere die Rede von Unterschieden zwischen Ost- und 

Westdeutschland, sowie unter den Geschlechtern (Steinbach, 2015, S.571). Im Hinblick 

auf den Bildungsabschluss bei Männern in Stieffamilien ergibt sich, dass diese in Ost-

deutschland im Vergleich zu Kernfamilien zwar seltener Abitur machen bzw. über die 

Fachhochschulreife verfügen, ansonsten aber keine Unterschiede festzustellen sind. Im 
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Gegensatz dazu zeigt sich, dass Frauen in Stieffamilien einen geringeren Schulabschluss 

haben als Frauen in Kernfamilien. Dies gilt sowohl für West- als auch Ostdeutschland, 

wobei dies im Osten deutlicher ist (ebd.). Die finanzielle Lage von Stieffamilien wird 

als vergleichbar mit der von Kernfamilien beschrieben (Teubner, 2002, S.97). Auffällig 

sei jedoch, dass Stieffamilien, in denen mindestens ein weiteres leibliches Kind lebt, 

finanziell schlechter aufgestellt sind.       

K 2 Thematische Schwerpunkte im Adoptionsverfahren in lesbischen Lebenspartner-

schaften: 

Alle Interviews mit den Expert*innen ergeben, dass dem Thema Vaterschaft (UK 2.1) 

in den Gesprächen mit den Lebenspartnerinnen ein besonders hoher Stellenwert einge-

räumt wird (Frau A., Z.77ff.; 239-214; Frau C., Z.126ff.; Frau D., Z.262f.). Herr B. äu-

ßert sich dazu wie folgt: „(…) und es ist halt immer das Thema Vaterschaft“ (Z.97).

 Ein relevanter Aspekt stellt dabei die Auswahl des Samenspenders (UK 2.1.1) 

dar. Für Frau A. ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu betonten, dass es in der 

Hand der Frauen liegt, „über die Präsenz des Vaters“ (Z.24) zu entscheiden. Es zeigt 

sich, dass die Lebenspartnerinnen sich nach den Erfahrungen der Interviewten für ver-

schiedene Möglichkeiten entscheiden, die dann jeweils mit einem unterschiedlichen 

Ausmaß an Informationen über den Samenspender für das Kind verbunden sind: So 

beschreibt Herr B. Samenspender, welche über eine deutsche Samenbank ausgewählt 

werden, als „große Unbekannte“ (Z.67). Frau C. berichtet davon, dass Lebenspartnerin-

nen, die den Weg über eine Samenbank in skandinavischen Ländern gegangen sind, 

dagegen detailliertere Informationen erhielten (Z.160-166). Zu Paaren, die sich für eine 

Becherspende, beispielsweise von einem Spender aus dem Internet, entschieden haben, 

wird berichtet, dass diese Kinder ihren Vater auf diese Weise kennenlernen können, 

wann sie möchten (Frau C., Z. 79f.). Im Gegensatz dazu hat Frau D. (Z.101) die Erfah-

rung gemacht, dass bei einer solchen privaten Spende lediglich ein Pseudonym des Va-

ters bekannt ist. Diese Aussage überrascht insofern, dass in der Literatur eher der Tenor 

vertreten wird, dass eine private Samenspende mit ausführlicheren Informationen über 

den Samenspender verbunden ist (vgl. Kapitel 3.2.2).    

 Vor diesem Hintergrund scheint es den Expert*innen – entsprechend dem am 

Kindeswohl orientierten Leitbild der Adoption (§ 1741 Abs. 1 S. 1 BGB) - ein großes 

Anliegen zu sein, die Interessen des Kindes (UK. 2.1.2) mit den Lebenspartnerinnen zu 

thematisieren. Dabei wird insbesondere dem Recht des Kindes auf Wissen um die eige-

ne Abstammung (vgl. Kapitel 3.3.3) eine zentrale Bedeutung zu geschrieben (Frau A., 
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Z.44f.; Herr B., Z.16 f.; Frau C., Z.121). Herr B. (Z.20-25) begründet dies folgenderma-

ßen: 

„Und das weiß man ja generell aus der Adoption, dass irgendwann für die Kinder 

das wichtig ist, dass sie was über ihre leiblichen Eltern erfahren und möglicher-

weise auch so eine Option besteht, die halt auch kennenzulernen, mit denen Kon-

takt aufzunehmen, sich da ein eigenes Bild zu machen. Das ist ja immer wichtig, 

dass man nicht irgendwas von irgendwelchen Eltern übernimmt, sondern, dass 

man sich sein eigenes Bild machen kann“.  
Für Frau C. (Z.122ff.) gehört es daher zu ihren Aufgaben, mit den lesbischen Paaren zu 

erarbeiten, wie sie ihren Nachwuchs auf eine kindgerechte Weise über deren Zeugung 

mittels Insemination aufklären können. Besonders in Fällen von anonymen Samenspen-

den sehen die Expert*innen einen großen Beratungsbedarf bei den Frauen: Wesentlich 

für Frau A. (Z.294ff.). ist es dann, mit den Paaren zu besprechen, wie sie dem Kind die 

Situation und Auswahl des Samenspenders altersgerecht erklären können. Frau D. 

(Z.146ff.) versucht darüber hinaus die Frauen dafür zu sensibilisieren, dass das Kind, 

bedingt durch die bewusste Entscheidung für einen anonymen Spender ihrer Eltern, 

möglicherweise mit Enttäuschung oder aggressivem Verhalten reagieren könnte. Durch 

das Erörtern solcher Themen, so berichten es Frau A. (Z.45-50) und Herr B. (Z.168-

176), werden die Lebenspartnerinnen häufig zu einem Umdenken angeregt. In solchen 

Fällen würden sie sich dann entweder dazu entscheiden, den Samenspender am Leben 

des Kindes teilhaben zu lassen oder aber zu versuchen, es dem Kind zu ermöglichen, 

früher als geplant den Kontakt zu diesem aufnehmen zu können. Wie auch von Lähne-

mann (2007) erörtert, wird in der Praxis seitens der Mitarbeiter*innen der AVS also 

tatsächlich großen Wert darauf gelegt, dass die Lebenspartnerinnen einen offenen Um-

gang mit diesen Themen gegenüber dem Kind praktizieren.    

 Bezogen darauf, inwieweit die Lebenspartnerinnen die Interessen des Kindes vor 

der Beratung in der AVS berücksichtigen, berichten die Expert*innen von unterschied-

lichen Erfahrungen: Zum einen werden Fälle beschrieben, in denen es von Beginn an 

eine Selbstverständlichkeit für die Paare ist, offen mit der Vaterschaft umzugehen: 

„Aber die wollen das Kind halt bewusst damit aufwachsen lassen: „Hallo, wir wissen 

und wir haben den Weg gewählt und du kannst die Adresse haben und so““ (Frau D., 

Z.171f.). Auf der anderen Seite werden jedoch auch Konflikte zwischen den Interessen 

der Paare und denen des Kindes wahrgenommen. Herr B. beschreibt dies mit den Wor-

ten: 

„Die [Lebenspartnerinnen] legen halt nur (…) ihre eigenen Bedürfnisse und Inte-

ressen legen die zugrunde und da ist halt manchmal, das was das Kind betrifft, das 

ist halt manchmal, ist halt zurückgestellt oder bleibt auf der Strecke.“  
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Auch Frau A. stellt fest, dass die Lebenspartnerinnen manchmal zunächst Schwierigkei-

ten damit hätten, zwischen den eigenen Interessen und denen des Kindes zu unterschei-

den (Z.115-122), da sie vor allem ihr „eigenes Bedürfnis auf Anerkennung und gleich-

berechtigte Elternschaft“ fokussieren würden (Z.317ff.). In dem Kontext betont die Ex-

pertin, dass die Interessen des Kindes für sie im Vordergrund stehen und stellt zudem 

eine Parallele zwischen der Haltung der Frauen und der Formulierung der forschungs-

leitenden Frage dieser Arbeit auf: 

„Und das ist völlig legitim diese Frage so zu formulieren, das ist das auch, das ist 

eine Haltung mit der die Frauen oft zu uns kommen und ich arbeite ja auf der an-

deren Seite, in Anführungsstrichen, und für mich ist eigentlich immer wichtig, 

werden die rechtlichen Begebenheiten den betroffenen Kindern gerecht“ (ebd., Z. 

311ff.). 

Neben dem großen Themenkomplex rund um die Vaterschaft spielt nach Angaben von 

Herrn B. und Frau C. außerdem die Vorbereitung des Kindes auf mögliche  Diskriminie-

rungen (UK 2.2) eine Rolle in den Gesprächen. Ein solches Vorgehen der Expert*innen 

empfiehlt auch Wilke (2014, S.144). Beide Befragten erklären, dass dies erfahrungsge-

mäß im Kindergarten zum ersten Mal an Bedeutung gewinnt, wenn die Spenderkinder 

und die anderen Kinder sich bewusst werden, dass sie in unterschiedlichen Familien-

formen aufwachsen (Herr B., Z.100-106; Frau C., Z.148f.). Dann sei es entscheidend, 

dass die Paare ihren Kindern zur Seite stehen und diese dabei unterstützen, mit solchen 

Konfrontationen umgehen zu können:  

„(…) wenn es gefragt wird: "Wo ist denn dein Papa?", dass wir da einfach mal 

hören, wie stehen die Frauen dazu und was geben sie ihrem Kind denn da so an 

die Hand, was sagen sie dem Kind denn dann, wie wird das Kind dann auch ge-

stärkt“ (Frau C., Z.148 ff.). 

 Auch die soziale Einbindung (UK 2.3) der Frauen ist für die Expert*innen von 

Relevanz. Dabei wird zwar eruiert, ob die Lebenspartnerinnen auch zu anderen gleich-

geschlechtlichen Paaren Kontakte pflegen, dies scheint jedoch im Vergleich zu Kontak-

ten zu heterosexuellen Paaren nur zweitrangig zu sein: 

„Und dann weise ich halt daraufhin, dass das gut ist, dass man das macht, aber 
dass es nicht alles sein sollte, dass man sich auch öffnet und dass man auch, wie 

soll ich sagen, in offenen Gruppen dann sozusagen auch sein Kind sich entwi-

ckeln lässt (Herr B., Z.339-352).  

In diesem Zusammenhang berichten Frau C. (Z.30-35) und Frau D. (Z. 231ff.), dass sie 

die Lebenspartnerinnen in der Regel als sozial sehr eingebunden erleben. Diese hätte 

laut Frau D. (ebd.) „genauso Wertigkeiten (…) und gute Freundschaften mit Heterose-

xuellen, sei es nun über Familie, sei es nun über Nachbarschaft oder Schule, Kindergar-
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ten“. Genauso positiv wird der familiäre Zusammenhalt wahrgenommen (Herr B., 

Z.185ff.; Frau C., Z.31; Z.34f.; Frau D., Z.234).      

 Als weiteren Schwerpunkt im Adoptionsverfahren benennen Frau C. (Z.133-147) 

sowie Frau D. (Z.85f.) die Relevanz von männlichen Bezugspersonen (UK 2.4) vor dem 

Hintergrund, dass dem Kind nicht nur weibliche, sondern auch männliche Rollenbilder 

vermittelt werden. Dass dieses Thema häufig im Adoptionsverfahren angesprochen 

wird, beschreibt auch Herbertz-Floßdorf (2010, S.2). In den Interviews wird dieser As-

pekt von beiden Expert*innen gleichzeitig aber wieder durch die Aussage relativiert, 

dass ihrer Erfahrung nach stets Kontakte zu Männern bestehen würden, was von den 

Paaren als Selbstverständlichkeit angesehen werde. Frau C. (Z.134-140) geht dabei auf 

ein in der Gesellschaft verbreitetes Klischee über lesbische Frauen ein, das sich ihrer 

Erfahrung nach nicht bewahrheitet: 

„Man hat ja immer bei lesbischen Frauen so das Vorurteil im Kopf, das sind so 

Männerhasser, die wollen von Männern gar nichts wissen und entsprechend erzie-

hen sie dann auch so ihre Kinder, egal ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist. 

Das ist ja gar nicht so. Zumindest nicht bei den Frauen, mit denen wir hier zu tun 

haben. Die haben viele Männer in ihrem Freundeskreis, denen sie auch positiv 

und freundschaftlich gegenüber stehen und die sind sich schon darüber bewusst, 

dass es für ihre Kinder auch wichtig ist, auch nochmal so ein männliches Rollen-

bild vermittelt zu bekommen“. 
 Ergänzend führt Frau D. (Z. 264f.; Z.269ff.; Z.284ff.) aus, dass sie sich für die 

Lebens- und Paargeschichte (UK 2.5) interessiert, d.h., dass sie mit der Co-Mutter z.B. 

über ihr Coming-Out spricht oder erfahren möchte, wie sich die gemeinsame Geschichte 

der Lebenspartnerinnen entwickelt hat.  

K 3 Thematische Schwerpunkte im Adoptionsverfahren in ehelichen Stieffamilien: 

Auch bei den klassischen Fällen der SKA scheint die Rolle des leiblichen Vaters (UK 

3.1) ein intensiv zu bearbeitendes Thema sein, allerdings mit anderen Inhalten. So wird 

berichtet, dass Fälle existieren, in denen die SKA beantragt wird, obwohl Bindungen 

zwischen dem leiblichen Vater und dem Kind bestehen (Frau A., Z.14ff.; Frau C., 

Z.229ff.). Dieser Punkt wird auch in der Literatur kritisch von Braun (in: Heilmann, 

2015, § 1741 BGB, Rn.15) beleuchtet. Als problematisch werden ferner Fälle angese-

hen, in denen dem Kind verheimlicht wird, dass der Stiefvater nicht der leibliche Vater 

ist: „Da müssen wir natürlich erstmal anfangen, mit denen besprechen, wie klären sie 

das Kind auf, beziehungsweise bei vielen erstmal eine Bereitschaft wecken, dass das 

geöffnet wird“ (Frau C., Z.41-64). Von derselben Erfahrung berichtet auch Frau D. 

(Z.243-251).           
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 Ferner wird im Adoptionsverfahren der Umgang mit der vorausgegangenen 

Trennung vom leiblichen Vater (UK 3.2) gegenüber dem Kind mit den Ehepart-

ner*innen besprochen. Zu diesem Thema werden ebenfalls mehrheitlich kritische As-

pekte aufgeführt, die die Expert*innen in ihrer Praxis erleben: So berichtet Herr B. 

(Z.28-35) von Fällen, in denen die Meinung der Kinder über ihren leiblichen Vater 

maßgeblich durch die Sichtweise der Mutter bzw. den Stiefvater beeinflusst wird: 

„(…) meistens ist da auch schlechte Stimmung und das wird dann auch dem Kind 
vermittelt und das ist halt irgendwie ganz schlecht, weil das Kind sich da gar kei-

ne eigene Meinung bilden kann, sondern das ist halt dann beeinflusst von der 

Mutter oder von dem neuen Partner und kann dann möglicherweise gar nicht ir-

gendwie sich frei entscheiden. Und es ist nur in wenigen Fällen, ist es so, dass da 

so eine Offenheit besteht und das Kind halt nicht vorbeeinflusst ist. Und das ist 

halt eine (…) lange Paargeschichte, die gescheitert ist und die wird sozusagen 

dem Kind übergestülpt“.  
Die Anmerkung von Frau D. (Z.239ff.) weist in eine ähnliche Richtung und impliziert, 

dass die Mutter den leiblichen Vater oftmals aus dem Familiensystem ausschließen 

möchte: „(…) wo, dann auch schon mal ein Satz von der Mutter kam: „Dann sind wir 

erst richtig Familie" oder: „Dann ist der andere raus" oder solche Sachen kommen da“- 

genau wie dies auch Wilke (2014, S.74f.) bemerkt. Dass den Eheleuten zudem manch-

mal gar nicht bewusst ist, welche Rolle der Vater für das Kind spielt, gibt Frau A. zu 

bedenken (Z. 131ff.) und betont, dass es wichtig ist, dass die Mutter und der Stiefvater 

dem Kind die Trennung kindgerecht erklären können, wozu auch gehört, diesem zu 

vermitteln, welche positiven Anteile es vom Vater hat (ebd., Z. 80ff.).  

 Gerade vor dem Hintergrund der Existenz eines leiblichen Vaters erachten die 

Expert*innen als es entscheidend, die Beständigkeit der Stieffamilie (UK 3.3) zu über-

prüfen, um einschätzen zu können, ob eine Eltern-Kind-Beziehung zwischen Stiefvater 

und Kind entstanden ist. Somit bestätigt sich der Hinweis von Enders (2004, S.63), dass 

einige Mitarbeiter*innen sowohl auf die Länge des Zusammenlebens als Familie achten 

(vgl. Frau A., Z.214ff.), als auch auf die Dauer der Partnerschaft bzw. Ehe (vgl. Frau C., 

Z. 233f.; Frau D., Z.273f.). Frau D. (Z.278ff.) ergänzt, dass ferner das Alter des Kindes 

eine Rolle spielt und genau eruiert werden muss, inwieweit eine wirkliche Vater-Kind-

Beziehung besteht:  

„Und das muss man natürlich auch altersgestaffelt machen. Wenn man erst einen 

12-Jährigen kennenlernt und ist dann ein Jahr verheiratet, das machen wir auch 

nicht. Also da sagen wir dann durchaus: „Sind Sie mal zwei, drei Jahre verheira-

tet, gucken wir mal, wie es läuft, werden Sie überhaupt noch in eine Vaterrolle 

kommen oder sind Sie nur der gute Freund?““. 
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 Frau C. (Z.235 ff.) beschreibt eine ähnliche Situation und berichtet, dass die Paare auf 

solche Aussagen nicht immer verständnisvoll reagieren.    

 Aus den Ausführungen von Frau D. geht darüber hinaus hervor, dass sie sich 

auch für die familiengeschichtliche Aspekte (UK 3.4) interessiert. In diesem Zusam-

menhang spricht sie davon, dass insbesondere die Mütter, denen sie im Verfahren be-

gegnet, unterschiedliche Biografien aufweisen und sie auch „Ausreißer (…) familienge-

schichtlich nach unten“ dahingehend erlebe, dass diese beispielsweise in jungem Alter 

schwanger geworden seien oder mit dem Kind Jugendhilfe in Anspruch genommen hät-

ten (Z.16f.; Z.24ff.). 

K 4 Persönlichkeit der Lebenspartnerinnen und Ehepartner*innen: 

Das wichtigste Merkmal, welches die Persönlichkeit der Lebenspartnerinnen (UK 4.1) 

beschreibt, scheint deren ausgeprägte Fähigkeit zur Reflexion zu sein, welches alle vier 

Expert*innen benennen (Frau A., Z. 102ff.; Herr B., Z.37ff.; Frau C., Z.250ff.; Frau D., 

Z. 281ff.; Z.235ff.). Frau D. (Z. 228ff.) beschreibt dies mit den Worten: 

„Sehr, sehr reflektierte, sehr, sehr reflektierte Paare, die schon, wenn ich denen so 
manche Dinge erzählt habe, dann waren die sich darüber schon im Klaren, was 

Identität und all diese Dinge anbelangt“.  
Frau C. vertritt sogar die Auffassung, dass die Gespräche im Adoptionsverfahren nur 

eine Art Unterstützungsleistung darstellen, da die Frauen die dort besprochenen Themen 

„eigentlich auch für sich im Kopf haben“ (Z.250ff.). Außerdem stellt sie (Z.8-20) fest, 

dass die Frauen offen mit ihrer Gleichgeschlechtlichkeit umgehen, aber ihnen nicht 

wichtig sei, diese nach außen zu präsentieren. Ferner schildert sie, dass sie den Eindruck 

habe, dass die Frauen generell sehr einfühlsam auf ihre Kinder eingehen können 

(Z.281ff.). Für Herrn B. ist darüber hinaus die Offenheit der Frauen, auch im Hinblick 

auf Anregungen, die sie im Beratungsprozess erhalten, auffallend, sowie deren „gehöri-

ge Lust auf die Sache“, durch die sie dann „viele Sachen richtig und gut machen“ 

(Z.38f.). Des Weiteren werden die Frauen von einer Expertin als starke Persönlichkeiten 

wahrgenommen, was sie auf den eigenen Lebensweg, welcher durch ihr Coming-Out 

sowie den Kampf um Gleichberechtigung geprägt ist, zurückführt (Frau A., Z. 111ff.; 

Z.141-153). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Eindrücke der Expert*innen, 

die sie von der Persönlichkeit der Co-Mütter haben, trotz der unter K 2 aufgeführten 

kritisch zu beleuchtenden Aspekte in puncto Samenspende auffällig positiv ausfallen.

 Im Gegensatz dazu beschreibt Frau A. hinsichtlich der Persönlichkeit der Ehe-

partner*innen (UK 4.2), dass dort die Spanne „von den auch ganz reflektierten bis auch 

zu den recht einfach strukturierten Menschen“ (Z.130ff.) größer sei. Frau D. stellt im 
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direkten Vergleich zudem fest, dass diese das Thema Identität weniger im Blick hätten, 

als die lesbischen Paare (Z.237f.).   

K 5 Gestaltung der Länge des Adoptionsverfahrens in lesbischen Lebenspartnerschaf-
ten: 

Dieses Thema wird von den Expert*innen ähnlich kontrovers diskutiert wie in der Lite-

ratur (vgl. Kapitel 4.5). Frau A. setzt ein Zusammenleben der Co-Mutter und des Kindes 

von einem ganzen Jahr voraus (Z.197f.), da ihrer Einschätzung nach die SKA bei den 

Frauenpaaren am ehesten mit einer Fremdadoption vergleichbar sei:  

„Weil auch bei der klassischen Fremdadoption, also wo beide adoptieren, ist im 
Grunde ja der gleiche Start. Beide entscheiden sich „Wir wollen ein fremdes Kind 

annehmen“ und beide beginnen in der Beziehungsaufbauentwicklung auch an der 

gleichen Stelle. Es hat nicht einer eine Vorgeschichte mit dem Kind schon. Und 

bei der Stiefadoption in der lesbischen Lebensgemeinschaft empfinde ich das so 

ähnlich. Klar gibt es die biologische Verknüpfung, aber sie treffen genauso die 

gemeinsame Entscheidung, mit einem, zumindest teilweise ja auch fremden Erb-

gut, ein Kind zu zeugen und mit ihm zusammen zu leben und sie entwickeln beide 

zur gleichen Zeit eine Beziehung zu diesem Kind“ (Z.172-180).  

Die Tatsache, dass das Kind durch eine Samenspende gezeugt wurde, stelle dabei keine 

Garantie für sie da, dass sich tatsächlich eine Eltern-Kind-Beziehung entwickelt 

(Z.202f.), weshalb sie den oben aufgeführten Zeitraum zur Beurteilung des Eltern-Kind-

Verhältnisses als notwendig ansieht. Diese Haltung ist vergleichbar mit der von Maurer 

(in: Schwab, 2012, § 1744 BGB, Rn.14). Auf die Dauer der Partnerschaft achtet Frau A. 

ebenfalls, jedoch nicht so stark wie auf die Länge der Elternschaft (Z.85ff.). Gleichzei-

tig wird von ihr (Z.97ff.; Z.171; Z. 205f.) jedoch mehrfach betont, dass ihre derzeitige 

Haltung bezüglich der Adoptionspflegezeit bereits ein längerer Prozess der Auseinan-

dersetzung mit diesem Thema vorausgegangen und ihre Meinungsbildung noch immer 

in der Entwicklung sei.        

 Dagegen scheinen die Meinungen der weiteren Befragten bereits gefestigt zu 

sein. Sie unterscheiden sich deutlich von der Haltung von Frau A. Frau C. (Z.188-205) 

spricht sich zwar nicht für eine SKA ohne jegliche vorausgegangene Adoptionspflege-

zeit aus, empfindet allerdings eine Wartezeit von circa einem halben Jahr unter Berück-

sichtigung der spezifischen Art der Familiengründung als ausreichend, da von Beginn 

an eine Identifikation der Co-Mutter mit der Elternrolle stattgefunden hat. Herr B. 

(Z.222) geht so weit zu sagen, dass einzig die hohe Anzahl der Fälle, durch die eine 

unvermeidbare Wartezeit für die Paare entsteht, seines Empfindens nach gegen eine 

sofortige SKA spreche. Im Hinblick auf die Dauer der Partnerschaft hat er ebenfalls 

keine konkreten Vorgaben, sondern empfiehlt lediglich dem Gericht, dies zu berück-
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sichtigen, sollte er den Eindruck haben, dass die Beziehung zwischen den Lebenspartne-

rinnen noch nicht stabil sei (Z.240ff.). Frau D. vertritt eine ähnliche Auffassung: Sie 

berichtet, dass die Zeit, die die Paare auf die Adoption warten müssen, nur der Zeit ge-

schuldet sei, die für die Gespräche und die Organisation der Unterlagen benötigt werde 

(Z.300f.). Im Gegensatz zu Frau A. distanziert sie sich ausdrücklich von dem Vergleich 

dieser SKA-Fälle mit einer Fremdadoption:  

„Weil ich einfach werte, der Weg dafür, den Weg, den haben sie schon gemein-

sam überlegt, die haben das besprochen, die haben die Schwangerschaft gemein-

sam gemacht, die haben die Geburt gemeinsam gemacht - ja, das ist doch schon 

Familie“ (ebd., Z.299-304).  

Diese Argumentation erinnert an die Begründung im Beschluss des AG Elmshorn (Az. 

46F 9/10 vom 20.12.2010, Rn.12).  

K 6 Gesetzliche Regelungen: 

Genau wie die Haltungen der Expert*innen hinsichtlich der Dauer des Adoptionsverfah-

rens, weisen auch die Stellungnahmen zur aktuellen Gesetzeslage (UK 6.1) im Hinblick 

auf die SKA in lesbischen Lebenspartnerschaften in unterschiedliche Richtungen. Frau 

A. (Z.246-254) sieht keinen gesetzlichen Reformbedarf. Einzig wägt sie ab, ob es sinn-

voll wäre, die Dauer der Adoptionspflegzeit gesetzlich festzulegen, kommt aber zu dem 

Schluss, dass dies sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen würde. Herr B. da-

gegen beurteilt die Gesetzeslage deutlich kritischer und bemängelt im Besonderen die 

mit der SKA verbundene zusätzliche Arbeitsbelastung – ein Punkt, auf den auch Her-

bertz-Floßdorf (2010, S.26) hinweist. Der Experte erklärt, dass dies sich nachteilig auf 

die sonstige Arbeit in der AVS auswirke:  

„Und durch den Druck, der da durch das Gericht und durch die Klienten da ist, 

kommt halt andere Arbeit, die hier gemacht werden muss (…) zu kurz und da 
kommen wir dann eigentlich nur noch schwer dazu, da den Anforderungen ge-

recht zu werden“ (Z.279ff.). 
Auch Frau C. betrachtet die Mitarbeiter*innen in AVS in gewisser Hinsicht, ebenso wie 

die lesbischen Paare, als „Leidtragende“ der Politik:  

„Und letztendlich ist es so, dass wir ja diejenigen sind, die da quasi das heilen sol-

len, was Politik bis jetzt noch nicht geschafft hat (…).Weil das ist einfach, das ist 

jetzt das, was wir immer nachkarren. Ich erlebe das so als Nachkarren“ (Z. 205-

220).  

Als Schlussfolgerung aus diesen Einschätzungen ergibt sich für die UK 6.2 Stellung-

nahmen zur (abstammungsrechtlichen) Gleichstellung Folgendes: Frau A. kritisiert im 
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Allgemeinen die Regelung für Ehepaare, welche vorsieht, dass Spenderkinder dort auf-

grund der Eheschließung als Kind des Ehemannes gelten:  

„(…) das nimmt Kindern einfach die Chance, ehrliche Antworten zu ihrer Vater-

schaft zu bekommen. Auch da ist es ja, entscheiden ja nur die Erwachsenen dar-

über, was sie dem Kind über seinen wahren Ursprung mitteilen. Von daher finde 

ich diese Regelung auch nicht gut. Und schon gar nicht gut, wenn diese dann jetzt 

auf gleichgeschlechtliche Paare übertragen werden soll“ (Z.262-269).  

Anhand ihrer Aussage wird deutlich, dass die Kritik von Frau A. sich nicht gegen eine 

Angleichung der Rechte von Lebenspartnerinnen an die Rechte von Ehepaaren richtet, 

wie es bei konservativen Parteien häufig der Fall ist (vgl. Kapitel 2). Vielmehr kritisiert 

sie das deutsche Abstammungsrecht im Hinblick darauf, dass dort das Recht des Kindes 

auf die Kenntnis um die eigene Abstammung missachtet werde und sieht aus diesem 

Gesichtspunkt heraus die analoge Anwendung dieser Regelung auf die Lebenspartne-

rinnen nicht als adäquates Mittel an.        

 Im Kontrast dazu hat Herr B. keine Einwände gegen die Übertragung dieser Re-

gelung auf die Lebenspartnerinnen und würde insbesondere den damit verbundenen 

Rückgang der SKA-Fälle begrüßen (Z.259-269). Zusätzlich wünscht er sich die Mög-

lichkeit für homosexuelle Paare, ein fremdes Kind adoptieren zu dürfen (Z.200-209). 

Auch Frau C. (Z.261-270) spricht sich für die abstammungsrechtliche Gleichstellung 

aus. Hier ist für sie besonders der in ihren Augen große Unterschied zur Fremdadoption 

ausschlaggebend, bei welcher - im Gegensatz zur SKA bei lesbischen Paaren - eine 

Adoption insofern gerechtfertigt sei, da dort ein Beziehungsabbruch zu den leiblichen 

Eltern stattgefunden hat und das Kind von einem fremden Paar aufgenommen wird. 

Genau wie Herr B. wünscht auch sie sich eine generelle Gleichstellung in allen Berei-

chen. Dies entspricht ebenfalls der Haltung von Frau D.: 

„(…) es fängt schon damit an, warum sollen die nicht eine Ehe eingehen? Da geht 
es schon los. Gibt es ja in manchen Ländern. Warum nicht? (…) Und dann auch, 

warum macht man da einen Unterschied? Warum muss man eine Stiefkindadopti-

on machen? Das ist doch - dann hätten wir die Ehe und in eine Ehe wird ein Kind 

geboren und basta!“ (Z.326ff.).  

Die Expertin äußert ebenfalls explizit den Wunsch der Einführung der Möglichkeit zur 

Fremdadoption für gleichgeschlechtliche Paare (Z.338f.). Es lässt sich festhalten, dass 

für drei der vier Expert*innen also die abstammungsrechtliche Gleichbehandlung posi-

tiv zu bewerten wäre, bevorzugt wird jedoch eine Gleichstellung mit Ehepaaren auf 

ganzheitlicher Ebene.         

 Vor dem Hintergrund ihrer Kritik zum Abstammungsrecht favorisiert Frau A. 

(Z.271-281) einen Vorschlag zu alternativen Gesetzesänderungen (UK 6.3): Sie emp-
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fände es im Sinne der Kinder akzeptablerer, die SKA auch für heterosexuelle Paare ein-

zuführen, die ein Kind mittels Samenspende zeugen, als den umgekehrten Weg zu ge-

hen und die abstammungsrechtliche Regelung der Ehepaare auch auf die Lebenspartne-

rinnen zu übertragen.         

 Im nun folgenden Fazit werden die einzelnen zuvor dargestellten Ergebnisse der 

Kategorien im Gesamtzusammenhang betrachtet und die Kernaussagen zusammenge-

fasst, um dann die forschungsleitende Frage zu beantworten. Anschließend werden vor 

dem Hintergrund der gewonnen Erkenntnisse Reformvorschläge unterbreitet. 

7. Fazit  

Die Expert*innen schließen sich der in der Literatur konstatierten Behauptung an, dass 

die Lebenssituation der Lebenspartnerinnen sich stark von der Lebenssituation der 

Stieffamilien unterscheidet. Daraus resultierend setzen die Expert*innen, wie entspre-

chend der theoretischen Vorannahmen vermutet, auch andere thematische Schwerpunk-

te im Adoptionsverfahren – trotz der Tatsache, dass das Verfahren juristisch gesehen für 

beide Zielgruppen keine Differenzen vorsieht. Bei den lesbischen Paaren thematisieren 

die Expert*innen insbesondere die Vorstellungen der Lebenspartnerinnen darüber, in-

wieweit sie ihrem Kind ermöglichen wollen/können - auch bedingt durch die Art des-

gewählten Samenspenders - Kontakt zu diesem aufzunehmen. Anhand der Interviews 

konnte eruiert werden, dass neben Frauen, die dieses Interesse des Kindes für selbstver-

ständlich halten und von Anfang an berücksichtigen, jedoch auch immer wieder Paare 

existieren, die sich, bevor sie die Beratung im Rahmen der SKA in Anspruch nehmen, 

vorrangig mit ihren eigenen Bedürfnissen auseinander gesetzt haben. In diesem The-

menbereich rund um die Samenspende scheint der kritische Punkt des Verfahrens zu 

liegen, der am intensivsten bearbeitet wird. Im Hinblick auf die anderen Themen, wie 

die soziale Einbindung oder den Kontakt zu männlichen Bezugspersonen, berichten die 

Expert*innen dagegen hauptsächlich von positiven Erfahrungen. Dasselbe gilt in Bezug 

auf die soziodemographischen Merkmale: Hier zeichnet sich durch die Beschreibungen 

der Befragten ein homogenes Bild von Frauen mit einem hohen Bildungsniveau und 

guten Ressourcen hinsichtlich der Wohnsituation und wirtschaftlichen Lage ab – was, 

wie oben gezeigt, auch theoretisch belegt werden kann. Die positiven Eindrücke der 

Expert*innen wiederholen sich in den Beschreibungen der Persönlichkeit der Lebens-

partnerinnen, wobei im Besonderen deren ausgeprägte Fähigkeit zur Reflexion hervor-

gehoben wird.          

 Betrachtet man diese Erkenntnisse in Relation zu den Aussagen zu den klassi-
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schen Fällen der SKA, fällt auf, dass in den Stieffamilien ein viel größeres Spektrum an 

Problematiken aufzutauchen scheint als in den Fällen der lesbischen Lebenspartner-

schaften. Zu nennen ist beispielsweise das Verheimlichen der wahren Vaterschaft ge-

genüber dem Kind seitens des Stiefvaters und der Mutter, das Austragen der Trennung 

zu Lasten des Kindes oder eine fehlende Stabilität der Stieffamilie bei Beantragung der 

SKA. Auch im theoretischen Hintergrund (vgl. Kapitel 4.3 sowie 4.6) wurde dargestellt, 

dass in Fällen der klassischen SKA im Hinblick auf bestimmte Aspekte besonders kri-

tisch überprüft werden muss, ob die Adoption dem Wohl des Kindes entspricht. Des 

Weiteren lassen die Ergebnisse der Interviews erkennen, dass auch z.B. die Überprü-

fung der wirtschaftlichen Lage oder der Familiengeschichte, sich zumindest bei einem 

Teil der Stieffamilien, komplizierter gestalten kann, da auch hier die Spannbreite als 

größer beschrieben wird. Untermauert wird dies durch die Beschreibung, dass die Diffe-

renzen im Hinblick auf das individuelle Reflexionsvermögen größer sind als bei den 

Lebenspartnerinnen. Bereits im Hinblick auf diese Unterschiede entsteht der Eindruck, 

dass eine Überprüfung im Rahmen des Adoptionsverfahren, wie sie aktuell rechtlich 

vorgesehen ist, bei den Lebenspartnerinnen im Maßstab zu den Stieffamilien viel weni-

ger zu rechtfertigen ist. Die Mitarbeiter*innen der AVS scheinen sich mehr in einer be-

ratenden Funktion zu befinden, als zu überprüfenden, ob die SKA dem Kindeswohl ent-

spricht und eine Eltern-Kind-Beziehung vorhanden ist.    

 Die Erkenntnisse im Hinblick auf die Gestaltung der Adoptionspflegezeit unter-

unterstreichen diese Annahme. Die Aussage von Heiderhoff (in: Viefhues, 2017, § 1744 

BGB, Rn.2), dass bei SKA üblicherweise ein Jahr als Wartezeit vorausgesetzt wird, 

scheint sich in der Praxis in den Fällen mit den lesbischen Lebenspartnerinnen nicht zu 

bewahrheiten. Stattdessen geht der Trend, zumindest bei der hier begrenzten Stichprobe, 

dahin, dass die Expert*innen unter Berücksichtigung der spezifischen Lebenssituation 

einen Zeitraum von wenigen Monaten als ausreichend empfinden, um ein Mutter-Kind-

Verhältnis prognostizieren zu können. Die einzige Expert*in, die das Jahr einhält, be-

tont, dass ihre Haltung diesbezüglich noch nicht gefestigt sei. Das bewusste Abkürzen 

des Verfahrens durch die anderen drei Befragten kann als Indiz dafür interpretiert wer-

den, dass auch die üblicherweise angelegten Zeiträume der SKA der Lebenssituation der 

Lebenspartnerinnen nicht gerecht werden.       

 Dieser Eindruck wird auch auf der Ebene bestätigt, dass die Expert*innen größ-

tenteils die Forderung begrüßen, eine Gleichstellung der lesbischen Paare mit heterose-

xuellen Paaren, die ein Kind mittels Samenspende zeugen, herzustellen und die SKA 

damit hinfällig werden zu lassen. Die Expert*innen schließen sich somit dem Argumen-
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tationsgang der Lesbenverbände, wie im Kapitel 4.7. dargestellt, an und implizieren mit 

ihrer Zustimmung gleichzeitig, dass sie die SKA bei den Lebenspartnerinnen nicht als 

gerechtfertigt ansehen.        

 Demzufolge kann die Forschungsfrage dahingehend beantwortet werden, dass 

die SKA, so wie sie aktuell rechtlich gestaltet wird, der spezifischen Lebenssituation der 

Frauenpaare weder im Hinblick auf den eigentlichen Zweck der SKA (der Überprüfung 

des Eltern-Kind-Verhältnisses und der Kindeswohldienlichkeit), noch auf vorgesehene 

Zeiträume gerecht zu werden scheint. Nichtsdestotrotz zeigt sich aber, dass scheinbar 

ein großer Beratungsbedarf seitens der Frauenpaare, was das Thema Samenspende und 

den Umgang damit gegenüber dem Kind betrifft, besteht. Dieser Aspekt darf nicht ver-

nachlässigt werden, jedoch würde es der Lebenssituation der Lebenspartnerinnen eher 

gerecht werden, wenn die Beratung zukünftig in einem anderen Rahmen stattfände. Vor 

diesem Hintergrund darf der alternative Vorschlag einer Expertin, Gleichstellung in der 

Form herzustellen, dass die SKA auch für heterosexuelle Paare eingeführt wird, die ein 

Kind mittels Samenspende zeugen, nicht außer Acht gelassen werden. Auf den ersten 

Blick mag ihre Ansicht widersprüchlich zu den Haltungen der anderen Expert*innen 

erscheinen. Da sich ihre Kritik an der Forderung der abstammungsrechtlichen Gleich-

stellung jedoch nicht gegen eine Besserstellung der Lebenspartnerinnen richtet, sondern 

sich vordergründlich auf das juristische Konstrukt der Vaterschaftsvermutung im Ab-

stammungsrecht bezieht, welches ihrer Meinung nach die Interessen der Spenderkinder 

zu wenig berücksichtigt, lässt sich im Grunde auch ein Konsens mit den Meinungen der 

anderen Expert*innen feststellen: Alle vier Expert*innen haben, bedingt durch ihre 

Funktion im Adoptionsbereich, in erster Linie die Interessen des Kindes im Fokus, wie 

sich bei der Analyse der thematischen Schwerpunkte im Adoptionsverfahren herausge-

stellt hat. Drei Expert*innen sprechen sich zwar für die Abschaffung der SKA bei den  

Lebenspartnerinnen aus; dennoch benennen auch sie die kritischen Aspekte rund um die 

Samenspende.          

 Ferner lässt sich dem Reformvorschlag von Frau A. entnehmen, dass diese Prob-

lematik gleichermaßen verheiratete Paare betrifft, die den Weg der heterologen Insemi-

nation gehen. Bei dieser Zielgruppe findet aktuell jedoch, aufgrund der Tatsache, dass 

die Ehepaare kein SKA-Verfahren durchlaufen müssen, keine Sensibilisierung für die-

ses Thema statt. Das eigentliche Problem scheint also vielmehr in der aktuell noch wei-

testgehend ungeregelten Rechtslage im Hinblick auf die Samenspende zu liegen. Aus 

diesem Grund würde es den Meinungen aller Befragten vermutlich am ehesten entgegen 

kommen, wenn juristische Änderungen vorgenommen würden, die auch an dieser Stelle 
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anknüpfen. Im ersten Schritt könnte durch eine Gleichstellung der ELP mit der Ehe er-

zielt werden, dass die Lebenspartnerinnen keine SKA mehr durchlaufen müssten, son-

dern die Co-Mutter direkt nach der Geburt des Spenderkindes als Elternteil im Rechts-

sinn anerkennt wird. Somit würden die Lebenspartnerinnen mit den Ehepaaren juristisch 

gleichgesetzt werden, die ebenfalls ein Kind mittels Samenspende zeugen und deren 

Lebenssituation, zumindest bezogen auf die Art der Familiengründung, vergleichbar mit 

ihrer eigenen ist. Zusätzlich sollte für alle Paare, die den Dienst einer Samenbank oder 

den eines privaten Samenspenders zum Zwecke einer heterologen Insemination in An-

spruch nehmen - unabhängig von der sexuellen Orientierung - eine verpflichtende psy-

chosoziale Beratung eingeführt werden, um zu gewährleisten, dass die Interessen der 

Spenderkinder Berücksichtigung finden. Diese Beratung könnte durch das Jugendamt 

gewährleistet werden; Inhalt sollte dabei insbesondere das Recht des Kindes auf Kennt-

nis um die eigene Abstammung und die Bedeutung dieses Wissens für die Identitäts-

entwicklung abzielen, wobei für lesbische Paare ferner auch praktische Tipps, z.B. wie 

sie ihre Kinder für eventuelle Diskriminierungen stärken, hilfreich sein könnten. Diese 

Beratung sollte präventiven Charakter im Sinne des Kindeswohls haben – nicht jedoch 

mit einer Infragestellung der gesamten Eltern-Kind-Beziehung und des Kindeswohls 

verbunden sein, wie es aktuell bei der SKA vorgesehen ist. Zur Umsetzung der Bera-

tung müsste eine Meldepflicht der Samenbanken gesetzlich vorgeschrieben werden. 

Damit die Beratung auch diejenigen Lebenspartnerinnen erreicht, die sich für eine pri-

vate Samenspende entscheiden, könnte zudem eine gesetzliche Meldepflicht für Stan-

desämter der Fälle an die Jugendämter eingeführt werden, in denen zwei Mütter in die 

Geburtsurkunde eines Kindes eingetragen. Da sich jedoch auch zeigt, dass bereits die 

Auswahl des Samenspenders die zukünftigen Möglichkeiten des Kindes, Kontakt zum 

Vater aufzunehmen, bedingt, sollten darüber hinaus Anlaufstellen für die Paare, die den 

Weg der privaten Insemination wählen wollen, ausgebaut bzw. geschaffen werden, in 

denen eine Beratung schon vor der Samenspende stattfindet - ähnlich wie es auch die 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorschlägt (BT-Drs.18/7655 vom 24.02.2016, S.2). 

Für diejenigen Paare, die sich für eine Samenbank entscheiden, besteht wenig Einfluss-

möglichkeit, da sie den Samenspender nicht kennenlernen können. Daher wäre zu be-

grüßen, wenn zumindest juristisch bindende Vereinbarungen getroffen würden, die ge-

währleisten, dass Spenderkinder ihr Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung tat-

sächlich wahrnehmen können.
10

 Mit der Umsetzung dieser oben genannten Reformvor-

                                                           
10

 Das könnte z.B. durch ein „Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei hetero-

loger Verwendung von Samen“, wie es vom BMG entworfen wurde, realisiert werden (vgl. Kapitel 3.3.3) 
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schläge könnte eine Lösung geschaffen werden, die zum einen die noch bestehende ge-

setzliche Ungleichbehandlung lesbischer Paare beseitigt, zum anderen aber auch die 

Rechte von Spenderkindern stärkt.        

 Abschließend muss in Bezug auf die forschungsleitende Frage dieser Arbeit an-

gemerkt werden, dass es – wie auch eine Expert*in konstatiert – aus fachlicher Sicht 

nicht ausreicht, die Perspektive der Lebenspartnerinnen zu fokussieren, insbesondere 

dann nicht, wenn Mitarbeiter*innen von AVS befragt werden, deren Hauptaugenmerk 

auf dem Wohl des Kindes liegt. Bei den oben aufgeführten Reformvorschlägen wurde 

versucht, diese Erkenntnisse zu berücksichtigen. Dennoch wäre es im Rahmen zukünf-

tiger Untersuchungen sinnvoll, schwerpunktmäßig die sozialpsychologischen Aspekte 

bezogen auf das Kindeswohl in den Blick zu nehmen, da hier vor allem die juristische 

Komponente des Themas vor dem Hintergrund der gesetzlichen Ungleichbehandlung 

der lesbischen Paare beleuchtet wurde.  
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